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1. Vorwort 

 

Das Thema Prävention vor sexuellem Missbrauch ist uns im Pastoralverbund Dortmunder Westen ein 

großes Anliegen. Unser Ziel ist es, in allen Bereichen am Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit 

mitzuwirken. 

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen, die wir durch 

genaues Hinsehen, klares Benennen der Dinge und Ermöglichen von Veränderungen zu deren Schutz 

vor sexualisierter Gewalt wahrnehmen. Für alle Mitarbeiter/-innen ist Prävention gegen sexualisierte 

Gewalt Bestandteil ihres Handelns. 

Deshalb war es uns bei der Entwicklung unseres trägerspezifischen Institutionellen Schutzkonzeptes wichtig, die 

Auseinandersetzung zu Fragen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in unseren Gruppierungen, Diensten 

und Einrichtungen, insbesondere vor sexualisierter Gewalt, anzuregen und die Einführung von Maßnahmen zur 

Prävention zu unterstützen. 

 

Aus diesem Grund ist das vorliegende Schutzkonzept erarbeitet worden. Es soll für den Pastoralverbund 

Dortmunder Westen eine wichtige Hilfestellung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sein. Es soll 

für das Thema sensibilisieren, will durch regelmäßige professionelle Schulungen helfen, Anzeichen von 

Missbrauch früh zu erkennen. Wir hoffen durch hohe Anforderungen an die, die sich in der Kinder- und 

Jugendarbeit engagieren, Täter auszuschließen. Gerade in Einrichtungen und Gruppen, in denen über 

sexualisierte Gewalt gesprochen und reflektiert wird, finden Übergriffe deutlich seltener statt. Zudem 

möchten wir die Kinder und Jugendlichen in ihren Rechten und ihrem Selbstbewusstsein bestärken. 

Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgte unter der Leitung des vom Pastoralteam festgelegten Präventi-

onsverantwortlichen Gemeindereferent Bastian Lauf. Ein partizipativer Prozess fand statt. Die „Fach-

leute“ im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sollten von ihren Erfahrungen und Schwierigkeiten 

berichten, um das Konzept realitätsnah zu halten. Die Gruppen haben miteinander über die Risiken 

reflektiert, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sein können. Danach haben wir uns an die in den 

folgenden Kapiteln beschriebenen Aufgaben begeben, gemeinsam Beschwerdewege erarbeitet und Ver-

haltensregeln für Haupt- und Ehrenamtliche aufgestellt. Die Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten fan-

den Eingang in das vorliegende Schutzkonzept. 
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2.  Arbeitsergebnisse Risikoanalyse der unterschiedlichen Gruppen 

Die Risikoanalyse stand für den Entwicklungsprozess eines Schutzkonzeptes an erster Stelle. Bei dieser 

Aufgabe setzten wir uns mit unseren Strukturen auseinander und überprüften bei einer Bestandsauf-

nahme, ob und bei welchen alltäglichen Arbeiten Risiken oder Schwachstellen bestehen. 

Zur Risikoanalyse wurden jeweils mehrere Leiter/Mitarbeiter in den Gruppen aufgefordert, aufgrund 

verschiedener Fragestellungen die Risiken in ihrer Gruppe/Einrichtung zu erkennen. Sie erhielten den 

vom Erzbistum angefertigten Fragebogen und sollten sich 5-10 Fragen heraussuchen, die sie bearbei-

teten. Dadurch wurden folgende Bedingungen, Arbeitsabläufe und Strukturen untersucht – unter Be-

achtung der Unterschiedlichkeit der Gruppen, Einrichtungen und Dienste. 

 

  das Wissen über das Themenfeld sexualisierte Gewalt wurde ermittelt und die Verankerung des 

Themas Prävention beschrieben 

  Organisations-, Ablauf- und Entscheidungsstrukturen (auch „informelle Strukturen“) wurden unter 

dem Aspekt der Transparenz, der Verantwortlichkeit und Rollenklarheit untersucht. 

  Kommunikationsstrukturen, Zuständigkeiten und Führungsstruktur (u. a. Macht und -missbrauch) 

  der Umgang mit Fehlern, Fehlverhalten und Grenzverletzungen („Fehlerkultur“) im alltäglichen 

Miteinander. 

  asymmetrische Macht- und Kompetenzverhältnisse 

  Risikoorte und -zeiten, insbesondere Übernachtungs-, Betreuungs- und Transportsituationen etc. 

wurden in die Analyse einbezogen 

  die Beschwerdewege fanden Berücksichtigung (vor allem mit Blick auf die unterschiedlichen 

Zielgruppen, das „Funktionieren“ und die „Passgenauigkeit“) 

 

Die erkannten Gefahrenpotentiale werden in Stichpunkten geschildert. 

 

2.1  Sakramentenvorbereitung (Erstkommunion und Firmung) 

  hohe Fluktuation in beiden Katechetenteams 

  Doppelrollen im Team (Lehrer und Katechet, Freundin und Katechet, Eltern und Katechet …) 

  altersbedingte Nähe zwischen Teilnehmern und Katecheten 

  Teilnehmer kommen nicht aus eigenem Antrieb zur Vorbereitung auf den Sakramentsempfang, 

sondern werden von der Familie dazu gedrängt 

  Unzuverlässigkeit mancher Teilnehmer, kein gruppenförderndes Verhalten mancher Teilnehmer 

  Ansprache von existentiellen Themen (Glaube, Hoffnungen, Schuld, Leid, Tod, …) 

  unterschiedliche Gruppengrößen 

  nur punktuelle Kontakte zu den Kindern/Jugendlichen 

  kein Beschwerdesystem; wenig Transparenz 

  teilweise junge Katecheten mit weniger Erfahrung 

  zu manchen Eltern besteht zu wenig Kommunikation 

  bei einer 1:1 Betreuung – und auch, wenn zu viele Kinder/Jugendliche gleichzeitig im Raum sind 
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2.2  Fünf Kindertageseinrichtungen (alle in Trägerschaft der Kita gGmbH) 

  besondere Gefahrenmomente beim Wickeln, Toilettengang, bei der Schlafsituation… 

  1:1 Betreuung 

  räumliche Verwinklungen 

  es fällt nicht allen Mitarbeitern leicht Kritik offen zu äußern 

  Situationen mit zu wenig Personal führen zu überforderung 

  unbeobachtete Situationen und auch die Bring/Abholzeiten können Gefahren bergen 

 

2.3  Messdiener (ca. 45 Kinder und Jugendliche – über Jahre hinweg) 

  Hierarchie in der Sakristei 

  bei hektischen und bei einer 1:1 Situation 

  bei einer Ankleidehilfe, die nicht gewünscht ist 

  durch verschiedene, parallel bestehende Ansprechpartner 

  dunkle und unübersichtliche Zugänge zu einigen Sakristeien 

 

2.4  Sommerfreizeit der Amelandleiterrunde (ca. 100 Kinder und Jugendliche über rund 

drei Wochen im Sommer) 

  durch unterschiedliche Erfahrungszeiträume, und teilweise sehr enge Freundschaften 

  bei Hierarchien innerhalb der Teilnehmergruppe (Alter, soziale Schicht, intellektuelle Fähigkeiten 

  wegen der Strand- und Bikinistimmung und der offenen Atmosphäre auf dem Gelände des Hofes 

  durch die immer stärkere Nutzung von Medien … 

  wegen der Entwicklung der Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren – auch im Hinblick auf 

sexualisierte Sprache, Gesten… 

  altersbedingte Nähe zwischen älteren Teilnehmern und jungen Leitern 

  neu entstehende und daher noch teilweise unerprobte Strukturen und Abläufe 

  Diskriminierung bettnässender Kinder 

 

2.5 Sommerfreizeit der Pfadfinder (ca. 15 Kinder und Jugendliche über rund eine Woche 

im Sommer) 

  potentielle Unachtsamkeiten aufgrund eingespielter Abläufe und aufgrund langen Zugehörigkei-

ten zum Leitungsteam 

  Bei Hierarchien innerhalb der Teilnehmergruppe (Alter, soziale Schicht, intellektuelle Fähigkeiten 

  Wegen der Strand- und Bikinistimmung und der offenen Atmosphäre auf jeweiligen Zeltplätzen 

  Durch die immer stärkere Nutzung von Medien … 

  Wegen der Entwicklung der Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren – auch im Hinblick auf 

sexualisierte Sprache, Gesten… 

  Durch die Übertragung von eingenommen und gewohnten Rollen (Eltern – Kind, Lehrer – Schü-

ler, Großeltern – Enkel) 

  Diskriminierung bettnässender Kinder 
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2.6 Vater-Kind-Fahrt (ca. 30 Kinder und Jugendliche über ein langes Wochenende) 

  Vertraute Atmosphäre zwischen den Familien bis hin zu engen Freundschaften 

  Durch die Übertragung von eingenommenen und gewohnten Rollen (Eltern – Kind) 

  Wegen der Strand- und Bikinistimmung und der offenen Atmosphäre 

  Durch die immer stärkere Nutzung von Medien … 

  Bei Hierarchien innerhalb der Teilnehmergruppe (Alter, soziale Schicht, intellektuelle Fähigkeiten 

  Wegen der Entwicklung der Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren – auch im Hinblick auf 

sexualisierte Sprache, Gesten… 

 

2.7 Einmalige Veranstaltungen (zusammen ca. 250 Kinder und Jugendliche bei den 

Sternsingern, Karnevalfeiern, Spielfeten …) 

  Altersbedingte Nähe zwischen älteren Teilnehmern und jungen Leitern 

  Bei Hierarchien innerhalb der Teilnehmergruppe (Alter, soziale Schicht, intellektuelle Fähigkeiten 

  durch verschiedene, parallel bestehende Ansprechpartner 

  Nur punktuelle Kontakte zu den Kindern/Jugendlichen 

  ausgelassene (Party)Stimmung 

  Räumliche Verwinklungen in Kombination mit freiem pielen in und um die Häuser 

  Wegen der Entwicklung der Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren – auch im Hinblick auf 

sexualisierte Sprache, Gesten … 

  Durch die Übertragung von eingenommen und gewohnten Rollen (Eltern – Kind, Lehrer – Schü-

ler, Großeltern – Enkel) 

  Anonymität durch Maskierung/Kostüme 

  Durch die Nutzung mehrerer Räume bei einer Veranstaltung und den damit verbundenen un-

beaufsichtigten Wegen zwischen den Räumen 

 

2.8 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Arbeitsaufträgen bzw. Gruppenarbeiten: 

  Den Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendarbeit ist bewusst, dass es grundsätzlich bauli-

che und situative Gegebenheiten gibt, die Risiken für Kinder und Jugendliche bergen. Dieses 

Bewusstsein ist durch die Auseinandersetzung mit der Risikoanalyse gestärkt worden und damit 

auch die Sensibilität, darauf zu achten. 

  Den meisten Gruppierungen ist eine offene Kommunikationskultur zu eigen, welche die Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen ermutigen soll, kritische Rückmeldung offen anzusprechen bzw. sich 

partizipativ zu beteiligen. 

  in der Regel ist jedoch kein strukturiertes bzw. organisiertes Beschwerde-System mit geregelten 

Zuständigkeiten von der Gruppen- bis zur diözesanen Ebene vorhanden. 
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2.9 Konsequenzen und Weiterentwicklung 

  Mit der Erstellung des Schutzkonzeptes fand eine Überprüfung und Aktualisierung der Kommu-

nikations-, Melde- und Verfahrenswege statt. Diese wurden schriftlich niedergelegt und trans-

parent gemacht. 

  Die Risikoanalyse trug dazu bei, auf mehr Wachsamkeit zu achten, um eine Kultur der Achtsam-

keit zu etablieren. Dieser erste Impuls muss allerdings noch weiterentwickelt werden, was nur 

in Form eines kontinuierlichen Prozesses umzusetzen ist (siehe unter „Qualitätssiche-

rung“). 

 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse zeigten auf, welche konzeptionellen und/oder strukturellen 

Verbesserungen im Sinne des Schutzes gegen sexualisierte Gewalt erforderlich sind, und die in das 

institutionelle Schutzkonzept aufgenommen und umgesetzt werden mussten. 

 

3.  Erarbeitung des Schutzkonzeptes 

Die Themen, die im Schutzkonzept behandelt werden, sind im „Haus der Prävention“ übersichtlich 

abgebildet: 

 
Abbildung: Fachstelle Kinder- und Jugendschutz, Bischöfliches Generalvikariat Trier 
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Neben konkreten Maßnahmen, die im Weiteren benannt werden, sind grundsätzliche Einstellungen und 

Verhaltensweisen wichtig, um die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu schützen. 

Dazu gehören u. a.: 

  wertschätzende Grundhaltung 

   respektvoller Umgang 

  Basiswissen zum grenzachtenden Umgang 

  aktives Umsetzen der eigenen Werthaltung in die (pädagogische, pastorale) Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen 

   besonnenes, aber auch entschiedenes Eingreifen bei Grenzverletzungen jeglicher Art 

  Achten der Persönlichkeitsrechte und der Intimsphäre der anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

 Reflektieren des eigenen Verhaltens gegenüber den anvertrauten Kindern und Jugendlichen 

  angemessenes (professionelles) Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen 

  sensibel sein für Grenzverletzungen, Übergriffe und (sexualisierte) Gewalt 

  angemessenes (professionelles) Verhältnis von Nähe und Distanz zu den anvertrauten Personen 

  Fortbildungsbedarf zum Thema 

  … 

 

Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen zur Prävention erfolgen in den Gruppierungen, 

Diensten und Einrichtungen beteiligungsorientiert in Zusammenarbeit mit allen hierfür relevanten 

Personen(-gruppen). Dazu gehören auch die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie deren 

Eltern … 

 

Bestandteile des Institutionellen Schutzkonzeptes nach der Präventionsordnung für unsere Dienste und 

Einrichtungen sind: 

 

3.1 Persönliche Eignung/Personalauswahl und -entwicklung 

3.2 Verhaltenskodex/(Selbst)Verpflichtungserklärung 

3.3 Beratungs- und Beschwerdewege 

3.4 Nachhaltige Aufarbeitung 

3.5 Qualitätsmanagement 

3.6 Aus- und Fortbildung 
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zu 3.1 Persönliche Eignung/Personalauswahl und -entwicklung 

In unseren Gemeinden werden keine Personen eingesetzt, die rechtskräftig wegen einer in § 2 Absatz 

2 oder 3 PrävO genannten Straftat verurteilt sind. 

Darüber hinaus fordern wir von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (Hauptamtlich, Hauptberuflich, 

Ehrenamtlich), gemäß § 2 Abs. 7 (Präventionsordnung) dem Verhaltenskodex (siehe 3.2) des Pastoralen 

Raumes Dortmunder Westen, in den die Selbstauskunftserklärung eingebunden ist, durch Unterschrift 

zuzustimmen. Eine Ausnahme gilt hier für alle ehrenamtlich Tätigen wie in den 

Ausführungsbestimmungen II zu § 5 PrävO beschrieben. 

 

In der in den Verhaltenskodex integrierten Selbstauskunftserklärung wird versichert, dass keine Straftat 

im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt begangen wurde und keine rechtskräftige verurteilt im 

Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt vorliegt, und auch in diesem Zusammenhang kein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 

wird, verpflichtet er/sie sich, dies umgehend mitzuteilen. 

 

EFZ, VK und PVS bei hauptamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitern 

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Voll- und Teilzeitkräfte) müssen im Abstand von 

fünf Jahren ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ) und einmalig die Selbstauskunftserklärung (SAE) bei 

der Verwaltungsleiterin vorlegen. 

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter des Pastoralverbundes (pastorale Dienste inbegriffen; Teilzeitkräfte in-

begriffen) unterzeichnen den im Anhang beschriebenen Verhaltenskodex (VK). 

 

Ebenfalls sind alle hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpflichtet, alle fünf Jahre die Teil-

nahme an einer Präventionsschulung (PVS) nachzuweisen, sofern sie im Rahmen ihrer Tätigkeit regel-

mäßig Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen haben. Der Umfang der nachzuweisenden Schulung wird 

gemäß den Vorgaben der Präventionsstelle des Erzbistums Paderborn vom Personalausschuss in Ab-

stimmung mit der Präventionsfachkraft festgelegt. 

Die eben genannten Unterlagen werden für die pastoralen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pasto-

ralen Raumes Dortmunder Westen in der Personalabteilung des Generalvikariates vorgelegt und hinter-

legt. 

Für alle anderen hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pastoralverbundes Dortmunder 

Westens werden die EFZ in der Personalverwaltung gelagert. Die Kopien der Zertifikate der 

Präventionsschulungen, die Selbstauskunftserklärungen und die unterzeichneten Verhaltenskodizes 

werden in den Räumlichkeiten des Zentralbüros nach den geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verwaltet und aufbewahrt. 

 

EFZ, VK und PVS bei Ehrenamtlichen 

Ehrenamtlich Tätige, die im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit regelmäßig Kontakt mit Kindern 

oder Jugendlichen haben, werden verpflichtet, eine Präventionsschulung (PVS) nachzuweisen. Der Um-
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fang der Schulung entspricht den Richtlinien der Präventionsstelle des Erzbistums Paderborn. Die Per-

sonengruppe der Ehrenamtlichen erhält ferner am Anfang ihrer Tätigkeit eine Einweisung in den Ver-

haltenskodex (VK) des Pastoralverbundes Dortmunder Westen und unterzeichnet diesen. Die Zustän-

digkeit für die Einweisung liegt bei den Verantwortlichen für die Gruppen. 

Ferner wird diese Personengruppe verpflichtet, ein EFZ im Zentralbüro zur Einsicht vorzulegen und der 

Präventionsfachkraft den entsprechenden Nachweis einzureichen, soweit die jeweilige Tätigkeit dies 

nach den Vorgaben der Präventionsstelle erfordert. 

Die Entscheidung, ob ein EFZ notwendig ist, trifft die Präventionsfachkraft. Die notwendigen Unterlagen 

zur kostenbefreiten Beantragung des EFZ und zum Versand des EFZ stellt das Zentralbüro bereit. 

 

Die oben benannten Nachweise der ehrenamtlich Tätigen werden in den Räumlichkeiten des 

Zentralbüros nach den geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwaltet und 

aufbewahrt. 

 

Alle in der Begleitung ehrenamtlich Tätiger sind verpflichtet, die Ehrenamtlichen vor Antritt ihrer 

Tätigkeit über den Umfang der Schulung, die Notwendigkeit des EFZ und den Zweck des 

Verhaltenskodex aufzuklären. 
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Zu 3.2 Verhaltenskodex und Verpflichtungserklärung 

Der Verhaltenskodex des Pastoralen Raumes Dortmund Westen beschreibt die klaren spezifischen Re-

geln im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen in unserer Obhut. Diese sogenannten Regeln sollen 

allen hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Orientierung geben. 

 

Haltung zu unserer (haupt-)ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 Das oberste gemeinsame Ziel ist es, eine offene und transparente Arbeit zu leisten, die nicht 

zulassen darf, dass Kinder in unseren Räumen gefährdet werden können oder sich gar bedroht 

fühlen müssen. 

 Kinder und Jugendliche in unserer Obhut sollen das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie gott-

gewollte und geliebte Menschen sind in ihrer persönlichen Individualität. 

 Unsere besondere Haltung dabei ist, ein achtsamer und zuhörender Begleiter zu sein, der die 

Wünsche und Grenzen der uns anvertrauten Minderjährigen wahrnimmt und versteht. 

 Unsere individuellen Räume und Angebote sollen daher eine gewollt anregende und motivierende 

Umgebung bieten, um sich selbstbewusst entwickeln zu dürfen. 

 Dabei ist es von großer Bedeutung, die Kinder und Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Persön-

lichkeit zu unterstützen und ihnen die Gelegenheit zu geben, ihre Entwicklungspotentiale mög-

lichst vielseitig zu nutzen, und das ganz selbstverständlich in den unterschiedlichen Räumen und 

Gruppierungen des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen. 

 

Die Schnittmenge der Verhaltensleitlinien der einzelnen Gruppierungen des Pastoralen Raumes 

Dortmunder Westen bildet unseren Verhaltenskodex (siehe 4. Anlage 1-4). 

 

Jede/r hauptamtliche Mitarbeiter/in und jede/r ehrenamtlich Tätige unterschreibt den Verhaltenskodex. 

Dieser ersetzt spätestens zum 1. Mai 2019 die Selbstverpflichtungserklärung. 
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Übersicht über die Inhalte des Verhaltenskodex 

 

 

 

 

 

Der Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Kinder- und Jugendpas-

toral vorgelegt. Er soll Orientierung für adäquates Verhalten geben, ein Klima der Achtsamkeit fördern 

und einen Rahmen bieten, damit Grenzverletzungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 

jedem Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex be-

kundet der (ehrenamtliche/nebenamtliche/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, 

sich an die Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass sich 

im Pastoralen Raum Dortmunder Westen und bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt, die den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Bedürfnisse und Grenzen res-

pektiert. 

Angemessenheit 
von 

Körperkontakt

Beachtung der 
Intimsphäre

Angemssenheit 
von Geschenken

Fehlerfkultur 
und 

Disziplinarmaß-
nahmen

Nähe und 
Distanz

Verhalten auf 
Freizeiten und 

Reisen

Sprache und 
Wortwahl

Umgang und 
Nutzung von 
Medien und 

sozialen 
Netzwerken

 

 

 

Gemeinsame Haltung       
Der Verhaltenskodex 
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Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den verantwortlichen 

Leitern/Hauptamtlichen besprochen werden, um eine für alle Seiten tragfähige Basis zu finden. 

 

An dieser Stelle wird der Verhaltenskodex nur in seinen Grundsätzen beschrieben und aufgegriffen, da 

für unterschiedliche Lebensalter (Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche …) unterschiedliche Gewichtun-

gen der einzelnen Themen notwendig sind. Aus diesem Grund haben wir uns für vier Ausführungen 

unseres Verhaltenskodex entschieden (siehe 4. Anlage 1-4). Die Interventionsschritte sind bei allen vier 

Varianten identisch. 

 

Nähe und Distanz 

Wir nehmen individuelle Grenzempfindungen ernst und achten sie. Wenn aus guten Gründen von einer 

Regel abgewichen wird, muss dies immer transparent begründet und bekannt gemacht werden. 

 

Sprache und Wortwahl 

Wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte und abwertende Sprache. 

 

Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

Wir achten das Recht am Bild und achten darauf, dass Heranwachsende nur mit altersgerechten Medien 

in Kontakt kommen. 

Wir holen uns von den Eltern bei geplanter Veröffentlichung von Bildern oder Videos vorab eine schrift-

liche Zustimmung ein. 

 

Angemessenheit von Körperkontakten 

Wir nehmen das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Leibes und der eigenen Seele ernst und 

achten ihn. Körperliche Berührungen sind in der Arbeit mit Menschen nicht auszuschließen (spontane 

Umarmung bei der Verabschiedung …), manchmal notwendig (pflegerische Maßnahmen, …), in Einzel-

fällen sogar geboten (trösten bei Verletzungen, Verabreichung bestimmter Medikamente …). Allerdings 

haben sie altersgerecht und dem jeweiligen Kontext angemessen zu sein. Die freie und erklärte Zustim-

mung durch die jeweilige Schutzperson muss ausnahmslos vorliegen d.h. der Wille des Kindes oder 

Jugendlichen ist ausnahmslos zu respektieren. Stete Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten. Ab-

lehnung muss ausnahmslos respektiert werden. 

 

Intimsphäre 

Wir achten die Intimsphäre bei Toilettengängen und Waschsituationen, und wir achten bei der Unter-

bringung auf Geschlechter- und Altersgrenzen. 
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Zulässigkeit von Geschenken und Belohnungen 

Geschenke und Belohnungen bleiben „im Rahmen“. Wir pflegen generell einen zurückhaltenden Umgang 

mit Geschenken. 

 

Fehlerkultur und Disziplinarmaßnahmen 

Wir fordern und fördern im Pastoralen Raum Dortmunder Westen eine fehleroffene Kultur, in der sich 

Menschen entwickeln können, auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln 

(„Wenn man Fehler nicht machen darf, dann passieren welche“). 

Sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern.  Mit Fehlern 

gehen wir konstruktiv um und beachten folgende Grundregeln: 

  Fehler und Vorfälle sollten so früh wie möglich angesprochen werden. 

  Wir unterbinden grenzverletzendes Verhalten konsequent. 

  Verbale und nonverbale Gewalt, Demütigungen und Freiheitsentzug werden nicht toleriert. 

  Wir weisen im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen auf ein falsches Verhalten hin – und 

sprechen bei Bedarf mit den Eltern. 

  Wenn wir einschüchterndes Verhalten, körperliche Übergriffe, zu große Nähe, verbale Gewalt 

oder ähnliches in der Gemeinde beobachten, wird die Situation gestoppt, das Verhalten ange-

sprochen und eine Veränderung eingefordert. 

 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

Freizeiten mit Übernachtung sind besondere Situationen mit besonderen Herausforderungen. Diese 

Maßnahmen sind grundsätzlich pädagogisch sinnvoll und wünschenswert, da sie viele unterschiedliche 

Erfahrungsebenen ansprechen. Dennoch sollten sich die Verantwortlichen der damit verbundenen Ver-

antwortung bewusst sein. 

 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechts-

kräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden 

ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte 

ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

beauftragt hat, umgehend mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen. 

 

Interventionsschritte: 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 

indem ich: 

  die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

  meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

  um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

  mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 
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Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem 

ich dies wahrgenommen habe: 

  die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen. 

  dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung einfordern. 

  danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen 

und dem verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen. 

 

Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, übergriffiges Verhalten 

oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose folgende Schritte 

eingehalten werden: 

  Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner 

Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, 

darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 

verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, denn vielleicht 

kann ich dies nicht halten. 

  Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beo-

bachtete und Besprochene protokollieren. 

  Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a Kinderschutzfach-

kraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe der Ge-

meinde folgende Ansprechpartner: 

 Bastian Lauf - Gemeindereferent im Pastoralverbund: 0231 99960866 

 Annika Clement – Leitung der Kindertageseinrichtung Christus unser Friede: 0231 65356 

  Wenn ich außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweisen wir an die Beratung 

des Jugendamtes Dortmund: 

 anonyme Beratung   0231 50-0 

 akute Gefährdung  0231 50-12345 (24 Stunden erreichbar) 

  Frau Hopff    0231 50-24881 

  Frau Krampe   0231 50-24514 

   Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren. 

  Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte, stehen zwei Optionen zu Verfügung. Wich-

tig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Hand-

lungsschritte abspreche: 

  Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammen-

hänge und unter Beachtung des Opferschutzes ggf. das Jugendamt ein-

schalten (wenn zulässig und sinnvoll). 

  Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen 

Haupt- oder Ehrenamtlichen einen Interventionsbeauftragten des Erzbis-

tums einschalten. 
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Wenn das Erzbistum eingeschaltet wird, klärt dieses wer weiter mit dem Opfer und 

Täter spricht, wer die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen An-

walt… informiert. Wir geben von Seiten des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen 

keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. Darüber 

hinaus werden mir externe und interne Beratungsstellen benannt und eingeschaltet. 

 Gabriela Joepen 0160 – 7024165 

Rathausplatz, 33098 Paderborn. 

e-mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

 Prof. Dr. Martin Rehborn 0170 – 8445099 

Brüderweg 9, 44135 Dortmund: 

e-mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 Karl-Heinz Stahl 05251 125-1213 

Domplatz 3; 33098 Paderborn 

e-mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

 

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern und Jugendlichen Im Pastoralverbund 

Dortmunder Westen arbeiten. 

 

 

____________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

  



16 
 

zu 3.3 Beratungs- und Beschwerdewege 

Wir legen Wert auf eine fehleroffene Kultur und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik und Unzu-

friedenheit sowie Wünsche zu äußern bis hin zu einer offiziellen Beschwerde. 

 

Nur gemeinsam können wir zum Schutz von Kindern und Jugendlichen beitragen. Eine wichtige Säule 

ist dabei die Beteiligung der uns anvertrauten jungen Menschen. Sie müssen ihre Rechte kennen, von 

den schützenden Strukturen wissen, die entwickelt werden, und sich angemessen bei der Entwicklung 

von Beschwerdewegen einbringen können. 

 

In einem solchen Miteinander werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen geachtet und gefördert, 

und Grenzverletzungen werden wahrgenommen und geahndet. 

In unseren Gruppierungen, Diensten und Einrichtungen sind interne und externe Beratungs- und 

Beschwerdestellen sowie Melde- und Verfahrenswege für Schutzbefohlene, Personensorgeberechtigte 

sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen beschrieben und bekannt. 

 

Unser Beschwerdemanagement hat dabei vor allem das Ziel, Kinder und Jugendliche vor 

unangemessenem Handeln zu schützen und die Qualität des (pädagogischen, pastoralen) Handelns zu 

verbessern. Wir sehen in diesem Beschwerdeverfahren die Chance, auf Fehler, die institutionell oder 

personell bedingt sind, aufmerksam zu werden und diese verändern zu können. 

 

Beschwerdewege und Ansprechpartner 

Gibt es Anlass zur Beschwerde, halten wir zunächst das Gespräch mit dem Gruppenleiter oder der be-

treffenden Gruppe für angezeigt. Kinder, Jugendliche und Eltern haben in unserer Pfarrei die Möglich-

keit, sich zum Zweck der Beratung oder Beschwerde an folgende interne oder externe Ansprechpartner 

zu wenden. 

 

Ansprechpartner der Gruppen 

  Kindergärten    Annika Clement  0231 65356 

  Grundschulen    Hekima Chafi   0174 6883697 

  Erstkommunionvorbereitung   Franz Ellendorf   0172 28 69 721 

  Firmvorbereitung   Bastian Lauf   0231 99960866 

  Pfadfinder   Bastian Lauf   0231 99960866 

  Ameland     Bastian Lauf   0231 99960866 

  Sternsinger    Guido Hoernchen 0231 634250 

  Messdiener    Hekima Chafi 0174 6883697 

 

Sollte der beschrittene Weg nicht zu einer Verbesserung der Situation führen, haben Kinder, Jugendliche 

und Eltern die Möglichkeit einer offiziellen Beschwerde mit verbindlichen Verfahrensregeln. 

 

Handlungsleitfaden für die Bearbeitung von Beschwerden 
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  Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, sich vertraulich beraten zu lassen und ggf. Interventionen 

in Absprache mit dem Beschwerdeführer einzuleiten. 

  Soweit als möglich sorgen wir dafür, dass alle gegebenen Informationen im geschützten Rah-

men verbleiben. 

  Wir weisen darauf hin, dass wir die Vertraulichkeitszusage nicht garantieren können, wenn diese 

in Konflikt zu unserem Schutzauftrag gerät. 

 

Im Fall von Anliegen, Fragen und Beschwerden sind drei bzw. vier Schritte einzuhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Eingang einer offiziellen Beschwerde bei dem jeweiligen Ansprechpartner der Gruppe sind für die 

Beschwerdebearbeitung folgende Schritte abzuarbeiten 

  Erstgespräch einer der Beschwerdebearbeitenden mit dem Beschwerdeführer. 

  Hier wird der Grund der Beschwerde und das weitere Vorgehen besprochen. 

  Ein Klärungsgespräch zwischen den Konfliktparteien mit Moderation, so dies dem Wohl des Kindes 

oder Jugendlichen nicht abträglich ist. 

  Schriftliche Dokumentation des Beschwerdeverfahrens durch einen der Beschwerdebearbeiten-

den sowie Festlegung der Schritte zur Veränderung. 

 

Sollten die bisherigen Schritte nicht zu einer Lösung geführt haben stehen die Ansprechpartner des 

Erzbistum Paderborn nach der dort geltenden Interventions- und Beschwerdeordnung zu Verfügung. 

 Miriam Merschbrock 05251/2888-400   Matthias Kornowski 05251/2888-400 

Darüber hinaus kann ich mich bei den folgenden Fachberatungsstellen beraten lassen 

1. Du sprichst mit dem Leiter/ der Leiterin deiner Gruppe – Problem gelöst! 
 

Problem nicht gelöst? 

2. Du wendest dich an die Präventionsfachkraft 
Bastian Lauf oder Annika Clement – Problem gelöst! 

 

2./3.  Du möchtest lieber mit jemandem außerhalb der Pfarrei sprechen 
und wendest Dich an mögliche Beratungsstellen – Problem gelöst! 

 
Problem nicht gelöst? 

 

4. Du reichst eine offizielle Beschwerde beim Ansprechpartner der Gruppe ein. 
 

Problem nicht gelöst? 
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Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung    0231 2064580 

und Misshandlung von Kindern e.V. 
 

Anonyme Beratung für Opfer sexuellen Missbrauchs   0800 2255530 
 

Deutscher Kinderschutzbund www.kinderschutzbund-dortmund.de   0231 847978 0 
 

SKF Jugendschutzstelle www.ksd-dortmund.de/index.php?id=158  0231 567836 11 

0231 567836 12 
 

Kinderschutz Zentrum Dortmund Gutenbergstr. 24     0231 20 64 580 

www.kinderschutzzentrum-dortmund.de 
 

Krisenzentrum Dortmund        0231 435077 

www.krisenzentrum-dortmund.de/page.php 
 

Zentraler Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst    0231 5029800 
 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin      0231 9531700 
 

Zahnärztlicher Notdienst        0231 515050 
 

Giftnotruf Berlin        030 19240 
 

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen    0231 1848225 

Propsteihof 10, 44137 Dortmund 

Eheberatung-dortmund@erzbistum-paderborn.de 
 

ZOFF; Beratungsangebot für Jugendliche      0231 840340 

Wenn Jugendliche jemanden zum Reden brauchen. 

Freiwillig, Anonym, Kostenlos, es besteht eine Schweigepflicht. 

Erreichbar: montags – donnerstags: 8-17 Uhr und freitags: 8-13 Uhr 

Kontakt: Westhoffstr. 8-10, 44145 Dortmund. zoff@westhoffstrasse.de 
 

Beratung und Hilfe für Fälle sexuellen Missbrauchs    05251 1251344 

im Erzbistum Paderborn 

Dr. Franz Kalde, missbrauchsbeauftragter@erzbistum-paderborn.de 
 

Medienanfragen Medien werden an den Pressesprecher Herrn Engel   05251 1251287 

in der Presse- und Informationsstelle des Erzbischöflichen Generalvikariats 

in Paderborn verwiesen! Wichtig ist, dass dieser vorher umfassend über die 

Vorgänge informiert ist. Domplatz 3, 33098 Paderborn. 

pressestelle@erzbistum-paderborn.de 

 

zusätzlicher Hinweis 
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www.kein-taeter-werden.de/ 

Das Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ bietet ein an allen Standorten kostenloses und durch die 

Schweigepflicht geschütztes Behandlungsangebot für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen 

fühlen und deshalb therapeutische Hilfe suchen. 
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zu 3.4 Nachhaltige Aufarbeitung/Intervention 

 

Allgemein bedeutet Intervention „Eingriff“ (pädagogisch) oder „Maßnahme“ (Krisenintervention). 

Ein Eingreifen bzw. das Durchführen einer Maßnahme ist notwendig, wenn Folgendes in 

einem aufsteigenden Schweregrad festgestellt werden kann: 

 

Beobachtung / Sexuelle Übergriffe bis hin zu Missbrauch 

 

Vermutung / Verdacht 

 

eine Grenzverletzung 

 

Grenzverletzungen in folgenden Bereichen fordern uns zum Handeln auf 

  verbale oder körperlich-sexuelle Grenzverletzungen 

  zwischen Teilnehmer/Teilnehmerinnen. 

  wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von sexueller Gewalt, Misshandlungen 

oder Vernachlässigung erzählt. 

  die Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher Opfer sexueller Gewalt, 

Misshandlung oder Vernachlässigung geworden ist. 

 

Für diese verschiedenen Situationen hat das Erzbistum Paderborn „Handlungsleitfäden“ für 

Gruppenleitungen entwickelt, die im Folgenden dargestellt werden. 

 

 

3.4.1 Handlungsleitfäden 

Eine Vermutung bzw. Kenntnis von sexualisierter Gewalt stellt eine besondere Herausforderung für alle 

Beteiligten dar. Uns als Kirchengemeinden ist es wichtig, dass jeder Vermutung und jeder Mitteilung mit 

größtmöglicher Sorgfalt, Umsicht und Diskretion nachgegangen wird. 

 

Zum Schutz der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/-innen, die sich im Fall einer Mitteilung oder einer 

Vermutung in einer emotional belastenden Situation befinden, haben wir entsprechende 

Handlungsleitfäden entwickelt, in denen beschrieben ist, wer was zu welchem Zeitpunkt zu tun hat. 

Dabei ist uns bewusst, dass wir in der für alle Beteiligten belastenden Vermutungsphase unserer 

Fürsorgepflicht als Träger sowohl im Hinblick auf die Schutzbefohlenen als auch im Hinblick auf die 

(ehrenamtlichen) Mitarbeiter/-innen nachkommen müssen. 

 

Das Vorgehen bei einer Vermutung oder einer Mitteilung in einem Fall von sexualisierter Gewalt ist 

geregelt und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bekannt. Ebenfalls sind Kinder, Jugendliche und 

deren Eltern angemessen über diese Handlungsleitfäden informiert worden. 
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Zum Vorgehen gehört 

  Beachten der Zuständigkeiten 

  Zusammentragen und Bewerten aller relevanten Fakten 

  Sofort- und Schutzmaßnahmen (Trennung des Opfers und der verdächtigen Person etc.) 

  Hinzuziehen einer Fachberatungsstelle 

  Ggf. arbeitsrechtliche Aspekte (beschuldigte Person von der Arbeit freistellen, 

Mitarbeitervertretung einbeziehen etc.) 

  Betreuung des Opfers 

  Beratung der Beteiligten (Fachberatungsstellen einbeziehen) 

  Klärung des Vorfalls und abgestimmtes weiteres Vorgehen 

  Meldung des Falles gemäß der diözesanen Regelung 

  Bei Verdacht auf Straftat: Prüfung und Klärung bezüglich der Erstattung einer Strafanzeige, 

Einbeziehen der Strafverfolgungsbehörden 

  Rehabilitationsverfahren für den Fall einer falschen Verdächtigung 

  Dokumentation 

  Datenschutz 

 

Alle Personen, die Kenntnis von Verdachtsfällen haben, sind dazu verpflichtet, diese an die 

Präventionsfachkraft Bastian Lauf oder Annika Clement oder an entsprechende Stellen zu melden. 

 

Zur Unterstützung der Mitarbeiter/-innen und Verantwortlichen bei Mitteilung bzw. Vermutung von 

sexualisierter Gewalt kooperieren wir mit folgenden Beratungsstellen: 

 

Kinderschutz Zentrum Dortmund      0231 20 64 580 

Gutenbergstr.24 www.kinderschutzzentrum-dortmund.de 

 

SKF Jugendschutzstelle        0231 567836 11 

www.ksd-dortmund.de/index.php?id=158     0231 567836 12 

 

Kinderschutz Zentrum Dortmund Gutenbergstr. 24     0231 20 64 580 

http://www.kinderschutzzentrum-dortmund.de 

 

Krisenzentrum Dortmund        0231 435077 

http://www.krisenzentrum-dortmund.de/page.php 

 

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen    0231 1848225 

Propsteihof 10, 44137 Dortmund 

Eheberatung-dortmund@erzbistum-paderborn.de 
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Handlungsleitfaden – Grenzverletzung unter Teilnehmer/innen 

Was haben Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zu tun … 

bei verbalen oder körperlich-sexuellen Grenzverletzungen 

zwischen Teilnehmer/innen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren! 
„Dazwischen gehen“ und Grenzverletzung unterbinden. 

Grenzverletzung präzise benennen und stoppen. 
 

Situation klären! 
 

Offensiv Stellung beziehen gegen diskriminierendes, 
gewalttätiges und sexistisches Verhalten! 

 

Vorfall im Verantwortlichen-Team ansprechen! 
Abwägen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder einer 

Teilgruppe sinnvoll ist. Konsequenzen für die Urheber/innen beraten. 
 

Information der Eltern … 
bei erheblichen Grenzverletzungen! 

 

Eventuell zur Vorbereitung auf das Elterngespräch 
Kontakt zu einer Fachberatungsstelle aufnehmen! 

 

Weiterarbeit mit der Gruppe bzw. mit den Teilnehmern/innen: 
Grundsätzliche Umgangsregeln überprüfen und (weiter)-entwickeln. 

Präventionsarbeit verstärken! 
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Handlungsleitfaden – Mitteilungsfall 

Was haben Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zu tun … 

wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher 

von sexueller Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt? 

 

X 
Im Moment der Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Moment der Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nicht drängen! Kein Verhör.  
Kein Forscherdrang.  

Keine überstürzten Aktionen. 
Präventionsarbeit verstärken! 

Keine „Warum“-Fragen verwenden! 

Keine unhaltbaren Versprechen oder 
Zusagen abgeben! Keine Angebote 

machen, die nicht erfüllbar sind. 

 

Keinen Druck ausüben! 

 

Grenzen, Widerstände und zwiespäl-
tige Gefühle des jungen Menschen 

respektieren! 

Ruhe bewahren! Keine überstürzten 
Aktionen. 

Zuhören, Glauben schenken und den 
jungen Menschen ermutigen sich 
anzuvertrauen! Auch Erzählungen 
von kleineren Grenzverletzungen 

ernst nehmen. Gerade Kinder erzäh-
len zunächst nur einen Teil dessen, 

was ihnen widerfahren ist. Keine logischen                                    
Erklärungen einfordern! 

Zweifelsfrei Partei für den jungen 
Menschen ergreifen! „Du trägst keine 
Schuld an dem was vorgefallen ist!“ 

Versichern, dass das Gespräch ver-
traulich behandelt wird und nichts 

ohne Absprache unternommen wird! 
„Ich entscheide nicht über Deinen 
Kopf.“ – aber auch erklären – „Ich 

werde mir Rat und Hilfe holen.“ 

Die eigenen Grenzen und Möglichkei-
ten erkennen und akzeptieren! 
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X 
Nach der Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach der Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Absprache muss der Träger: 

Nichts auf eigene                                   
Faust unternehmen! 

Keine Konfrontation/eigene           
Befragung der/ des vermutlichen Tä-
terin/Täters! Er/Sie könnte das ver-

mutliche Opfer unter Druck            
setzen. – Verdunklungsgefahr – 

Zunächst keine Konfrontation         
der Eltern des vermutlichen            
Opfers mit dem Verdacht! 

Keine Information an den/die         
potentielle/n Täter/in! 

Weiterleitung an die beauftragte 
Ansprechperson des Bistums bzw. 
an das örtliche Jugendamt! Hin-
weise auf sexuellen Missbrauch 

an minderjährigen und erwachse-
nen Schutzbefohlenen durch Kle-
riker, Ordensangehörige oder an-
dere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im kirchlichen Dienst sind 
umgehend den beauftragen An-

sprechpersonen des Bistums mit-
zuteilen. 

 
Mitarbeiter/innen können sich 

auch unabhängig vom Träger an 
die beauftragte Ansprechperson 

des Bistums wenden. Begründete 
Vermutungsfälle außerhalb kirch-
licher Zusammenhänge unter Be-
achtung des Opferschutzes sind 

dem örtlichen Jugendamt zu     
melden. 

Die eigenen Grenzen und             
Möglichkeiten erkennen                    

und akzeptieren! 

Sich mit einer Person des eigenen 
Vertrauens oder im Team bespre-
chen, ob die Wahrnehmungen ge-
teilt werden. Ungute Gefühle zur 
Sprache bringen und den nächs-
ten Handlungsschritt festlegen. 
Unbedingt mit der zuständigen 
Ansprechperson (Präventions-

Fachkraft Bastian Lauf oder An-
nika Clemet) des Trägers Kontakt 
aufnehmen. Bei einer begründe-
ten Vermutung sollte der Träger 
eine „insofern erfahrene Fach-

kraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB VIII 
(zum Beispiel über das örtliche 

Jugendamt) zur Beratung hinzu-
ziehen. Sie schätzt das Gefähr-
dungsrisiko ein und berät hin-

sichtlich weiterer. 

Keine eigenen Ermittlungen           
zum Tathergang! 

Keine Entscheidungen und weitere 
Schritte ohne altersgemäßen          

Einbezug des jungen Menschen! 
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Handlungsleitfaden – Vermutungsfall 

Was haben Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zu tun… 

bei der Vermutung, dass ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher 

Opfer sexueller Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung ist? 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Absprache muss der Träger: 

  

Nichts auf eigene                           
Faust unternehmen! 

Keine eigenen Ermittlungen           
zum Tathergang! 

Keine Konfrontation der Eltern des 
vermutlichen Opfers mit dem Ver-

dacht! 

Keine eigene Befragung 
des jungen Menschen! 

-Vermeidung von belastenden     
Mehrfachbefragungen 

Keine Konfrontation/eigene Befra-
gung der/ des vermutlichen Täte-
rin/Täters! Er/Sie könnte das ver-

mutliche Opfer unter Druck setzen. – 
Verdunklungsgefahr – 

Sich selbst Hilfe holen! 
Sich mit einer Person des eigenen 
Vertrauens oder im Team bespre-
chen, ob die Wahrnehmungen ge-
teilt werden. Ungute Gefühle zur 
Sprache bringen und den nächs-
ten Handlungsschritt festlegen. 
Unbedingt mit der zuständigen 

Ansprechperson des Trägers (Prä-
ventions-Fachkraft Bastian Lauf 
oder Annika Clement) Kontakt 

aufnehmen. Bei einer begründe-
ten Vermutung sollte der Träger 
eine „insofern erfahrene Fach-

kraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB VIII 
(z. B. über das örtliche Jugend-
amt) zur Beratung hinzuziehen. 

Sie schätzt das Gefährdungsrisiko 
ein und berät hinsichtlich weiterer 

Handlungsschritte. 

Ruhe bewahren!                           
Keine überstürzten Aktionen. 

Überlegen, woher die Vermutung 
kommt. Verhalten des potenziell be-

troffenen jungen Menschen be-
obachten! Notizen mit Datum und 

Uhrzeit anfertigen. 
– Vermutungstagebuch – 

Keine Information an den/die ver-
mutlichen Täter/in! 

Die eigenen Grenzen und Möglichkei-
ten erkennen und akzeptieren! 
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Handlungsleitfaden – Vermutung eines Täters im eigenen Umfeld 

Was haben Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen zu tun … 

bei der Vermutung der Täter- oder Täterinnenschaft im eigenen Umfeld? 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nach Absprache muss der Träger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichts auf eigene                                
Faust unternehmen! 

Keine eigenen Ermittlungen zur Vermutung! 

Keine Konfrontation der Eltern                
mit der Vermutung!  

Keine eigene Befragung 
der/des potenziellen Täterin/Täters! 

Keine Konfrontation/eigene Befragung 
der/ des vermutlichen Täterin/Täters! 

Er/Sie könnte das vermutliche Opfer unter 
Druck setzen. – Verdunklungsgefahr – 

Ruhe bewahren!                                            
Keine überstürzten Aktionen. 

Überlegen, woher die Vermutung kommt. 
Verhalten der/des potenziellen Täterin/Tä-

ters beobachten! Notizen mit Datum und 
Uhrzeit anfertigen                                          

– Vermutungstagebuch – 

Sich selbst Hilfe holen! 
Sich mit einer Person des eigenen Ver-
trauens oder im Team besprechen, ob 
die Wahrnehmungen geteilt werden. 

Ungute Gefühle zur Sprache bringen und 
den nächsten Handlungsschritt festle-

gen. Unbedingt mit der zuständigen An-
sprechperson des Trägers (Präventions-
Fachkraft Bastian Lauf oder Annika Cle-

ment) Kontakt aufnehmen. 
Bei einer begründeten Vermutung sollte 

der Träger eine „insofern erfahrene 
Fachkraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (z. 
B. über das örtliche Jugendamt) zur Be-
ratung hinzuziehen. Sie schätzt das Ge-
fährdungsrisiko ein und berät hinsicht-

lich weiterer Handlungsschritte. 
 

Weiterleitung an die beauftragte An-
sprechperson des Bistums bzw. an das 

örtliche Jugendamt! Hinweise auf sexu-
ellen Missbrauch an minderjährigen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen durch 

Kleriker, Ordensangehörige oder andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

kirchlichen Dienst sind umgehend den 
beauftragen Ansprechpersonen des Bis-

tums mitzuteilen. Mitarbeiter/innen 
können sich - auch unabhängig vom 

Träger - an die beauftrage Ansprechper-
son des Erzbistums wenden. Begründete 
Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher 
Zusammenhänge unter Beachtung des 
Opferschutzes sind dem örtlichen Ju-
gendamt zu melden. II (z. B. über das 
örtliche Jugendamt) zur Beratung hin-
zuziehen. Sie schätzt das Gefährdungs-

risiko ein und berät hinsichtlich weiterer 
Handlungsschritte. 

 

Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten er-
kennen und akzeptieren! 
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3.4.2 Handreichungen 

 

Vermutungstagebuch 

Ein Vermutungstagebuch hilft, die eigenen Gedanken zu strukturieren und festzuhalten. 

Es sollte eine genaue Dokumentation des Verhaltens und der Beobachtung, die zur Vermutung führt, 

enthalten. 

 

Wer hat etwas beobachtet? 

 

 

Um wen geht es? 

(Vorsichtig mit Namen) 

 

 

Gruppe  

Alter  

Geschlecht  

Was wurde beobachtet? 

Was genau erschien seltsam, 

beunruhigend, verdächtig? 

(nur Fakten, keine Wertung) 

 

 

Wann – Datum – Uhrzeit 

 

 

Wer war involviert? 

 

 

Wie war die Gesamtsituation? 

 

 

 

Wie sind deine Gefühle – 

Deine Gedanken dazu? 

 

 

Mit wem wurde bisher 

darüber gesprochen? 

 

 

Was ist als Nächstes geplant? 

 

 

 

Sonstige Anmerkungen 
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Dokumentationsbogen 

 

1. Wer hat etwas erzählt? 

 

(Name) Funktion, Adresse, 

Telefon, E-Mail … 

 

 

Datum der Meldung 

 

 

 

2. Geht es um einen … 

 

Miteilungsfall? 

 

 

Vermutungsfall? 

 

 

 

3. Betrifft der Fall eine … 

 

Interne Situation 

 

 

Externe Situation 

 

 

 

4. Um wen geht es? 

 

Name 

 

 

Gruppe 

 

 

Alter 

 

 

Geschlecht 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5. Was wurde über den Fall mitgeteilt? Was wurde wahrgenommen? 

5. (nur Fakten dokumentieren, keine Wertung!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Was wurde getan bzw. gesagt? 
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7. Wurde über die Beobachtung/Mitteilung schon mit anderen Leiter/innen, 

7. Mitarbeiter/innen, dem Träger, Fachberatungsstellen, Polizei etc. gesprochen? 

 

Wenn ja, mit wem? 

 

 

Name, Institution/Funktion 

 

 

 

 

 

 

 

8. Absprachen 

 

Wann soll wieder Kontakt 

aufgenommen werden? 

Ist das nötig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sollbis dahin von wem 

geklärt sein? 

 

 

 

 

 

 

 

Wurden konkrete Schritte 

vereinbart, wenn ja, welche? 
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zu 3.5 Qualitätsmanagement 

 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit in unseren Gruppierungen, Diensten und 

Einrichtungen überprüfen wir, ob es einer Weiterentwicklung oder Konkretisierung von Teilen des 

Institutionellen Schutzkonzeptes bedarf. Spätestens nach fünf Jahren oder nach einem Vorfall muss das 

Schutzkonzept evaluiert und ggf. angepasst werden. Dabei sind fachliche Entwicklungen im Bereich 

Prävention sexualisierter Gewalt zu berücksichtigen, aus denen sich gegebenenfalls eine Fortschreibung 

des Schutzkonzeptes ergibt. 

 

Qualitätsmanagement ist fester Bestandteil des Schutzkonzeptes und stellt sicher, dass 

  die Gültigkeitsdauer bzgl. EFZ, Schulungen, Verhaltenscodex etc. im Blick bleiben 

  die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen turnusmäßig überprüft und die Maßnahmen ggf. 

den Erfordernissen angepasst werden 

  einmal jährlich Präventionsangebote geplant und terminiert werden. 

Einmal jährlich werden die präventionsrelevanten Dokumente des Pastoralen Raumes auf ihre Gültigkeit 

hin überprüft. Dabei gelten folgende Fristen: 

  Präventionsschulungen: Gültigkeit 5 Jahre 

  EFZ: Gültigkeit 5 Jahre 

  Unterschrift Verhaltenscodex: einmalig 

  Unterschrift Selbstauskunftserklärung: einmalig 

 

Der Pastorale Raum Dortmunder Westen verpflichtet sich im Sinne einer Selbstverpflichtung, alle 2 Jahre 

mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Bereich der Kinder- und Jugend-

arbeit das Thema Prävention zu thematisieren. 

 

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen wird regelmäßig überprüft und ggf. den Erfordernissen 

angepasst. Dazu gehört insbesondere die Fortschreibung des Schutzkonzeptes. 
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3.6 Aus- und Fortbildung 

Um Kindern und Jugendlichen in unserem Pastoralverbund einen sicheren Ort geben zu können, müssen 

wir alle Personen, die im Pastoralverbund aktiv sind, für das Thema sexualisierte Gewalt sensibilisieren 

und Handlungsoptionen vermitteln. Deshalb müssen alle in unserem Pastoralverbund aktiven Personen 

regelmäßig (mindestens alle fünf Jahre) zu diesem Thema geschult werden. Die Schulungsinhalte 

entsprechen dem jeweils gültigen Curriculum des Erzbistums Paderborn und werden von 

Schulungsreferentinnen und Schulungsreferenten durchgeführt. 

 

Die Art des Engagements und der Arbeit bestimmt den Umfang der Präventionsschulung, die Einordnung 

orientiert sich am Curriculum des Erzbistums Paderborn. 

 

Präventionsschulungen besuchen alle katechetisch Tätigen, Leitungen von Kinder- und Jugendgruppen 

(freie gemeindliche Kinder- und Jugendarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Messdiener…), alle, die 

Kinder und Jugendliche auf Übernachtungsfahrten begleiten, und Verantwortliche von Aktionen im 

Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (Sternsinger, Kinderbibeltage…). 

Die verbindliche Anmeldung zu einer entsprechenden Schulung muss spätestens drei Monate nach 

Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit erfolgt sein, auf jeden Fall jedoch vor Teilnahme an einer 

Übernachtungsfahrt mit Kindern und Jugendlichen. 

Bereits ehrenamtlich Tätige müssen bis zum 31.12.2019 an einer Schulung teilgenommen haben, auf 

jeden Fall jedoch vor einer Übernachtungsfahrt mit Kindern und Jugendlichen. 

 

Bei Sternsingeraktionen gilt folgende Regelung: Den Begleiterinnen und Begleitern und allen, die an der 

Aktion tätig werden, müssen vor Beginn der Aktion Broschüren mit Handlungsleitfäden, dem 

Beschwerdeweg der Pfarrei und den Ansprechpartnerinnen und –partnern zur Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt übergeben werden. Der Verhaltenskodex muss unterschrieben werden. 

Gleiches gilt für alle Aktionen, die in ähnlicher Weise regelmäßig stattfinden. Die Schulungen anderer 

Rechtsträger, die im Rahmen der Präventionsordnung handeln, können bei Vorlage der 

Teilnahmebescheinigung anerkannt werden. 

 

Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch das Erzbistum Paderborn und in dessen 

Verantwortung geschult. 

 

Für die Schulung der Engagierten in den rechtlich selbstständigen Verbänden sind die Rechtsträger des 

Verbandes verantwortlich. Gibt es in Einzelfällen eine andere Handlungsweise, muss diese von den 

Präventionsfachkräften genehmigt werden. 

 

Das Pastoralteam hat in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Gruppen dafür Sorge zu tragen, 

dass alle ehrenamtlich Aktiven gemäß diesem Schutzkonzept geschult werden. 
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4.  Anlagen 

 

Anlage 1: Verhaltenskodex der Kirchengemeinde 

 

Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Kinder- und Jugend-

pastoral vorgelegt, der punktuell Kontakt mit den Schutzbedürftigen hat. Er soll Orientierung für adä-

quates Verhalten geben, ein Klima der Achtsamkeit fördern und einen Rahmen bieten, damit Grenzver-

letzungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 

jedem Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex be-

kundet der (ehrenamtliche/nebenamtliche/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, 

sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass sich 

in der Gemeinde und bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt, die den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Bedürfnisse und Grenzen respektiert. 

Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den verantwortlichen 

Leitern/Hauptamtlichen besprochen werden, um eine für alle Seiten tragfähige Basis zu finden. 

 

Nähe und Distanz 

  Wir pflegen in den Gruppen in der Gemeinde einen respektvollen Umgang miteinander. 

  Wenn wir mit Kindern oder Jugendlichen in der Gemeinde arbeiten, geschieht dies in den dafür 

vorgesehenen Räumen. Diese sind für andere zugänglich und dürfen nicht abgeschlossen werden. 

  Wir nehmen individuelle Grenzempfindungen ernst und achten diese – in Bezug auf einen alters-

angemessenen Umgang. Wie viel Distanz die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen brau-

chen, bestimmen die Kinder und Jugendlichen. Der Wunsch nach Distanz hat Vorrang, hierfür 

trägt der Erwachsene die Verantwortung! 

  Wenn Kinder und Jugendliche unangemessen viel Nähe zu einem Ehrenamtlichen suchen, nimmt 

der Erwachsene dies freundlich wahr, aber er weist auf eine sinnvolle Distanz hin. 

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte zu Minderjährigen dürfen 

nicht entstehen. Rollenschwierigkeiten (auch bei familiären Verbindungen…) werden angespro-

chen. 

  Erwachsene pflegen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse. 

 

Sprache und Wortwahl 

  In der Gemeinde gehen alle Ehrenamtlichen altersgerecht und dem Kontext angemessen mit 

Kindern und Jugendlichen um. 

  Wir verwenden in der Gemeinde keine sexualisierte Sprache, machen keine sexuellen Anspielun-

gen. Es dürfen keine Bloßstellungen oder abfälligen Bemerkungen erfolgen, sexualisierte und 
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Vulgärsprache sind zu unterlassen. Da Ironie und Zweideutigkeiten von Kindern und Jugendlichen 

oft nicht verstanden werden, sind diese ebenfalls zu unterlassen. 

  Wir achten darauf, wie Kinder und Jugendliche untereinander kommunizieren. Je nach Häufigkeit 

und Intensität der Verwendung von sexualisierter Sprache, von Kraftausdrücken, abwertender 

Sprache, sexuellen Anspielungen etc. weisen wir sie darauf hin und versuchen, im Rahmen der 

Möglichkeiten dieses Verhalten zu unterbinden. 

  Kinder und Jugendliche werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich verbal noch 

nicht gut ausdrücken können. 

  Wir sprechen Kinder und Jugendliche grundsätzlich mit ihrem Vornamen an, es sei denn, sie 

wünschen sich ausdrücklich eine andere Ansprache (z.B. Kathi statt Katharina). Wir verwenden 

keine übergriffigen und sexualisierten Spitznamen. 

 

Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

  Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen bei der Herstellung und bei 

der Nutzung von Filmen und Fotos (Recht am Bild, Altersfreigabe…). Medien, die wir Kindern und 

Jugendlichen zugänglich machen, sind pädagogisch- und altersangemessen. 

  Wenn Fotos o.ä. in den Medien der Gemeinde veröffentlicht werden, muss vorab das schriftliche 

Einverständnis der Eltern vorliegen. Wenn Fotos kommentiert werden, achten wir auf eine res-

pektvolle Ausdrucksweise. 

  Mit den Daten der Kinder und Jugendlichen wird nach den Datenschutzregeln umgegangen. 

 

Angemessenheit von Körperkontakten 

  Körperkontakte sind sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck von Pflege, erster Hilfe, Trost 

und auch von pädagogisch und gesellschaftlich zulässigen Spielen/Methoden erlaubt. Die Pri-

vatsphäre ist zu beachten, z.B. bei der Nutzung von Sanitäranlagen. 

  Wenn von Seiten der Kinder und Jugendlichen Nähe gesucht wird (z.B. eine Umarmung zum 

Abschied…), dann muss die Initiative vom Jugendlichen ausgehen, wird von Seiten des Erwach-

senen reflektiert und im vertretbaren Rahmen zugelassen. Übermäßige Nähe wird nicht zugelas-

sen (z.B. wenn ältere Kinder/Jugendliche auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen…). 

 

Intimsphäre 

  Die Intimsphäre des Kindes / Jugendlichen wird gewahrt. Wollen wir Kindern und Jugendlichen 

zum Beispiel beim Ankleiden von liturgischen Gewändern helfen, fragen wir diese vorher um 

Erlaubnis. 

 

Zulässigkeit von Geschenken und Belohnungen 

  Geschenke müssen transparent vergeben werden, der finanzielle Rahmen sollte angemessen 

niedrig sein, und sie müssen abgelehnt werden können. 

  Geschenke, Belohnungen sollen nicht an private Gegenleistungen verknüpft werden. 
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  Geschenke/Belohnungen gibt es nicht für „Selbstverständlichkeiten“. Wir pflegen generell einen 

zurückhaltenden Umgang mit Geschenken. 

 

Disziplinarmaßnahmen 

  Wir fördern in unserer Gemeinde eine fehlerfreundliche Kultur, in der sich Menschen entwickeln 

können, auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln. Sie müssen aber die 

Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern. Mit Fehlern wird konstruktiv 

umgegangen. 

  Bei einer Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer dritten Person. 

Dabei und auch beim Aussprechen von Ermahnungen reden wir freundlich, sachlich und auf Au-

genhöhe miteinander. 

  Disziplinarmaßnahmen sollten fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen angemessen er-

folgen. Grundsätzlich wird eine Gleichbehandlung bei gleichen Verstößen angezielt. Wir nutzen 

keine verbale oder nonverbale Gewalt! Wir weisen im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen 

auf ein falsches Verhalten hin – und sprechen ggf. mit den Eltern. 

  Wenn einschüchterndes Verhalten, verbale Gewalt… in der Gemeinde beobachtet wird, wird die 

Situation gestoppt, das Verhalten angesprochen und zum Thema gemacht und eine Veränderung 

eingefordert. 

 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

  Alle Gruppenleiter/Katecheten müssen durch einen Gruppenleiterkurs/Präventionsschulung aus-

gebildet sein. Ein erweitertes Führungszeugnis muss vorgelegen haben, ein erweiterter Kodex 

muss unterschrieben sein. 

 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechts-

kräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden 

ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte 

ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

beauftragt hat, umgehend mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen. 

 

Interventionsschritte: 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 

indem ich: 

  die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

  meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

  um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

  mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 
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Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem 

ich dies wahrgenommen habe: 

  die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen. 

  dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung einfordern. 

  danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen 

und dem verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen. 

 

Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, übergriffiges Verhalten 

oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose folgende Schritte 

eingehalten werden: 

  Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner 

Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, 

darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 

verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, denn vielleicht 

kann ich dies nicht halten. 

  Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beo-

bachtete und Besprochene protokollieren. 

  Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a Kinderschutzfach-

kraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe der Ge-

meinde folgende Ansprechpartner: 

 Bastian Lauf - Gemeindereferent im Pastoralverbund: 0231 99960866 

 Annika Clement – Leitung der Kindertageseinrichtung Christus unser Friede: 0231 65356 

  Wenn ich außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweisen wir an die Beratung 

des Jugendamtes Dortmund: 

 anonyme Beratung   0231 50-0 

 akute Gefährdung  0231 50-12345 (24 Stunden erreichbar) 

  Frau Hopff    0231 50-24881 

  Frau Krampe   0231 50-24514 

   Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren. 

  Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte, stehen zwei Optionen zu Verfügung. Wich-

tig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Hand-

lungsschritte abspreche: 

  Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammen-

hänge und unter Beachtung des Opferschutzes ggf. das Jugendamt ein-

schalten (wenn zulässig und sinnvoll). 

  Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen 

Haupt- oder Ehrenamtlichen einen Interventionsbeauftragten des Erzbis-

tums einschalten. 
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Wenn das Erzbistum eingeschaltet wird, klärt dieses wer weiter mit dem Opfer und 

Täter spricht, wer die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen An-

walt… informiert. Wir geben von Seiten des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen 

keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. Darüber 

hinaus werden mir externe und interne Beratungsstellen benannt und eingeschaltet. 

 Gabriela Joepen 0160 – 7024165 

Rathausplatz, 33098 Paderborn. 

e-mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

 Prof. Dr. Martin Rehborn 0170 – 8445099 

Brüderweg 9, 44135 Dortmund: 

e-mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 Karl-Heinz Stahl 05251 125-1213 

Domplatz 3; 33098 Paderborn 

e-mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

 

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern und Jugendlichen im Pastoralverbund 

Dortmunder Westen arbeiten. 

 

 

____________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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Anlage 2: Verhaltenskodex für die Arbeit mit Kindern im Kleinkind- und Vorschulalter 

 

Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Arbeit mit Kindergar-

tenkindern vorgelegt. Er soll Orientierung für adäquates Verhalten geben und einen Rahmen bieten, 

damit Grenzverletzungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 

jedem Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex be-

kundet der (ehrenamtliche/nebenamtliche/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, 

sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass sich 

in der Gemeinde und bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt, die den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Bedürfnisse und Grenzen respektiert. 

Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den verantwortlichen 

Leitern/Hauptamtlichen besprochen werden, um eine für alle Seiten tragfähige Basis zu finden. 

 

Nähe und Distanz 

  Wenn ein Kind einzeln betreut wird (Sprachförderung…) muss dies immer in den vorgesehenen, 

für die anderen zugänglichen Räumen stattfinden. Die Räume dürfen nicht abgeschlossen wer-

den. Vorab werden immer die Kolleginnen informiert: „Ich gehe jetzt mit … in den Nebenraum.“ 

Die Kontrolle und Verantwortung für die Einzelförderung liegt immer bei der Leitung/Gruppenlei-

tung. 

  Die Kinder dürfen nicht von den Erzieherinnen nach Hause gebracht werden (mit der Ausnahme 

von Notsituationen, die aber transparent gemacht werden müssen), private Besuche sind nicht 

erlaubt. Zu den Kindern und Familien werden keine privaten Kontakte begonnen. 

  Das „Nein“ eines Kindes zum Thema „Nähe und Distanz“ wird akzeptiert; Grenzen und Scham 

werden respektiert; Grenzverletzungen werden ernst genommen. Grenzüberschreitungen gegen-

über Kindern müssen angesprochen und thematisiert werden. 

  Die Mitarbeiter haben keine Geheimnisse mit den Kindern. 

  Mit Körperkontakten sollte grundsätzlich sensibel umgegangen werden, und es dürfen keine Gren-

zen überschritten werden. 

  Die Kinder werden mit Achtung vor ihrem Körper behandelt. Die natürliche Schamgrenze 

ist zu respektieren und zu achten. 

  Berührungen im Genitalbereich sind zu vermeiden, es sei denn diese sind aus pflegerischen 

Gründen unabdingbar. Der Erwachsene ist verpflichtet, notwendige Distanz immer herzu-

stellen. 

  Wenn ein Kind getröstet werden muss, geschieht dies nach dem Bedürfnis des Kindes – 

aber immer herzlich und natürlich. 

  Ist es erforderlich, ein Kind zu beruhigen und sucht es Körperkontakt, z.B. bei der Ein-

schlafsituation zum Mittagsschlaf, so ist dieser mit der gebotenen Distanz und Rücksicht zu 
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gewähren. Das Kind soll die ihm gebührende Zuwendung anteilnehmend durch den Be-

zugserzieher erhalten. Notwendiger Körperkontakt erfolgt nur über die zugewandten Kör-

perstellen oberer Rücken, Kopf, Arm und Hand. 

  Es ist nicht gewollt, dass Kinder die Erzieher küssen. Sollte ein Kind dennoch eine Erzieherin 

küssen, so ist dieses unter Berücksichtigung seiner Herkunft und seines kulturellen Hinter-

grundes zu sehen. Der Erzieher weist das Kind liebevoll darauf hin, dass dies in der Gruppe 

nicht gewünscht ist und die anderen Kinder sich auch daran halten. 

  Wenn Kinder die Geschlechtlichkeit und den Körper der Erwachsenen in den Gruppen und 

Einrichtungen erkunden wollen (Berühren der Brust…) dann ist dies zunächst eine natürli-

che Handlung. Entsprechend sind die Kinder, ohne sie zurückzustoßen, liebevoll auf die 

Einhaltung der Grenzen auch gegenüber Erwachsenen hinzuweisen. 

  Die Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, denen wir Vertrauen in ihre Entwicklung 

entgegenbringen. Sie können an Entscheidungen mit ihrer eigenen Meinung partizipieren; 

Irrungen und Fehler werden zugelassen und gehören in den Alltag. 

 

Sprache und Wortwahl 

  Wir verwenden in den Gruppen und Einrichtungen keine sexualisierte Sprache und keine abfälli-

gen Bemerkungen… 

  Wir schreiten sofort ein, wenn die Kinder sich auf diese Weise äußern und achten auf freundliches 

Miteinander. 

  Die Geschlechtsteile werden bei einer Thematisierung korrekt benannt. 

  Wenn die Kinder Fragen zur Sexualität stellen, werden wir angemessen kindgemäß antworten. 

Dabei wird genau hingehört und die Mitarbeiter beantworten nur die Frage, die das Kind gestellt 

hat. Da aber die Aufklärungsarbeit zu den Aufgaben der Eltern gehört, werden wir anschließend 

die Fragen an diese weitergeben. 

  Wir werden die Kinder mit ihrem Namen ansprechen und verwenden keine übergriffigen, sexua-

lisierenden oder herabwürdigenden Spitznamen. 

  Wir werden positiv die Kinder wahrnehmen und positiv bestärken, ohne einzelne Kinder beson-

ders hervorzuheben und zu bevorzugen. Wir achten darauf, dass die Kinder nicht durch Betonen 

von Äußerlichkeiten nur auf ihr Äußeres festgelegt werden. 

  Kinder werden in ihren Bedürfnissen unterstützt, auch wenn sie sich verbal noch nicht gut aus-

drücken können. 

 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

  Werden Kinder in der KiTa, bei Veranstaltungen oder Ausflügen fotografiert, geschieht dies aus-

schließlich mit einer Kamera der KiTa. Eine Veröffentlichung von Fotos aus den Einrichtungen 

erfolgt nur für Gemeinde- oder Kindergartenzwecke. Fotos mit Kindern von Gemeinschaftsveran-

staltungen der KiTa oder aus dem Alltag der KiTa werden nicht im Internet und den sozialen 

Medien (Facebook, WhatsApp, Twitter etc) veröffentlicht. 
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  Vor einer Veröffentlichung von Fotos außerhalb der Einrichtung ist der jeweilige Erziehungsbe-

rechtigte des abgebildeten Kindes/der abgebildeten Kinder (gegebenenfalls beide, sofern nicht 

einer im Vertrag als bevollmächtigt bezeichnet worden ist), um seine vorherige Zustimmung zu 

bitten. Verweigert ein Erziehungsberechtigter eines Kindes seine Zustimmung oder liegt die Zu-

stimmung nicht vor, so ist bei einer Veröffentlichung dieses Kind unkenntlich zu machen. 

  Das Benutzen von Handys ist in der Einrichtung ausschließlich für Telefonate im Notfall erlaubt. 

Das Fotografieren mit dem Handy ist untersagt. 

  Das Fotografieren durch die Eltern bei Gemeinschaftsaktivitäten und Festen ist im gesellschaftlich 

üblichen Rahmen für private Zwecke erlaubt. Eine Veröffentlichung ist verboten. Hierauf sind die 

Eltern hinzuweisen. Die Mitarbeiter sind gehalten, die Eltern vor Veranstaltungen entsprechend 

hierauf hinzuweisen und bei begründetem Verdacht auf einen Verstoß entsprechende Maßnah-

men zum Schutz der betroffenen Kinder zu ergreifen. 

  Die Erzieherinnen und Ehrenamtlichen verhalten sich in der Einrichtung ihrer Rolle gemäß und 

beginnen aufgrund von Kindergartenbegegnungen keine „Freundschaften“ bei WhatsApp oder 

Facebook mit den Eltern. 

  Kein Kind wird im unbekleideten Zustand fotografiert oder gefilmt. Medien mit pornographischen 

Inhalten werden nicht geduldet. 

  Medien, die den Kindern zugänglich gemacht werden, sind ausschließlich altersentsprechend 

(FSK-Einstufung wird beachtet) und pädagogisch sinnvoll. 

 

Angemessenheit von Körperkontakt 

  Auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach Nähe und Distanz ist zu achten. Kein Kind darf 

zu einem Körperkontakt gezwungen werden. Lehnt ein Kind eine Person als Bezugsperson ab, 

darf es nicht zum weiteren Umgang mit dieser gezwungen werden. Hierzu ist dann eine interne 

andere Lösung zu suchen. 

  Bei pflegerischen Maßnahmen ist im Vorfeld mit den Eltern abzustimmen, wie viel Hilfe das Kind 

benötigt. Danach richtet sich die zu gebende Hilfestellung ebenso wie an der Entwicklung des 

Kindes. Eine Weigerung oder Ablehnung des Kindes ist zu respektieren und mit den Eltern zu 

besprechen. 

  Sollte einmal Fieber gemessen werden, so stehen hierfür Ohr- oder Stirnthermometer bereit. Das 

Wickeln von Kleinkindern erfolgt orientiert an der Maßnahme ruhig und umsichtig. 

  Zum Bereich des Wickelns: 

  Wir führen ein Wickeltagebuch. 

  Die pflegerischen Tätigkeiten geschehen nicht überhastet, aber auch nicht mit Spielen ausge-

dehnt (auf Bauch pusten/nicht zu lange ohne Windel herumliegen lassen). 

  Wird ein Kind gewickelt, so ist dieses abgeschirmt von neugierigen Blicken anderer (Kinder oder 

Erwachsener) geschützt zu wickeln. Es ist darauf zu achten, dass keiner unbefugt zusieht. 
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Beachtung der Intimsphäre 

  Die Intimsphäre der Kinder wird immer und überall gewahrt. 

  Das Kind wird beim Toilettengang – wenn nötig – begleitet. Ansonsten wird es vor neugierigen 

Blicken geschützt und allenfalls, soweit erforderlich unterstützt. 

  Wenn Kinder im Pool plantschen oder baden, so ist darauf zu achten, dass sie bekleidet (Bade-

sachen) sind. 

  Erwachsene ziehen sich nicht vor den Kindern um. 

  Die Kinder werden im Rahmen der Betreuung dazu angehalten, in für sie unangenehmen Situa-

tionen „nein“ sagen zu dürfen und hierzu ermutigt. 

  Der Bereich der körperlichen Erkundung/„Doktorspiele“: 

  Wir fördern in unseren Einrichtungen keine „Doktorspiele“. Dennoch gehören diese Erkun-

dungen bei vielen Kindern zu ihrer Entwicklung, die wir nicht untersagen und damit tabui-

sieren wollen. 

  In unseren Gruppen und Einrichtungen lassen wir „Doktorspiele“ nur zwischen Kindern zu 

– Erwachsene nehmen nicht teil. Wir achten dabei darauf, dass diese Erkundungen nur 

zwischen Kindern im ähnlichen Alter stattfinden. 

  Den Kindern wird auch in diesem Zusammenhang erklärt, dass sie zu allem „nein“ sagen 

können (Regelabsprache). 

  Die Kinder werden während dieser Zeiten im Blick behalten, damit kein Kind das andere zu 

ungewollten Handlungen zwingt. Die Eltern werden bei besonderen Vorkommnissen über 

das Thema informiert. 

  Sollte es zu altersuntypischen Grenzüberschreitungen kommen, werden die Eltern umge-

hend informiert. 

  Grenzverletzungen werden nicht geduldet, und es wird gemäß der Interventionsschritte im Ver-

haltenskodex gehandelt. 

 

Zulässigkeit von Geschenken 

  Die Kinder erhalten altersentsprechende und von der Einrichtung vorgesehene Geburtstagsge-

schenke und zu den Feiertagen kleine Gruppengeschenke. 

  Auch wenn ein Kind hilfsbereit ist und z.B. den Tisch mit deckt, gibt es keine besonderen Beloh-

nungen. 

  Die Vergabe von Geschenken ist immer transparent. Dies gilt auch für kleine Wertschätzungen 

(auch immateriell). Geschenke können im Team angesprochen und reflektiert werden, sobald 

einer im Team eine unpassende Vergabe feststellt. 

  Aufmerksamkeiten von Eltern an Erzieher werden immer an das ganze Team geschenkt. 

 

Disziplinarmaßnahmen 

  Bei Streitigkeiten wird miteinander nach Lösungen gesucht – ggf. von den Kindern alleine. 

  Die Regeln in den Gruppen und Einrichtungen sind transparent und in vielen Fällen von den 

Kindern mitbestimmt (wie viele Kinder dürfen in welchem Bereich spielen...) 
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  Verbale und nonverbale Gewalt, Demütigungen und Freiheitsentzug werden nicht toleriert. 

  Wir achten das geltende Recht, selbst wenn die Schutzperson eine Missachtung nahelegt (z.B. 

„Wenn mein Kind nicht zuhört, geben Sie meinem Kind einfach einen Klaps“). 

  Wenn ein Kind regelwidrig gehandelt hat und Konsequenzen dafür tragen muss, müssen sich 

diese erzieherischen Maßnahmen auf den entsprechenden Sachverhalt beziehen (zeitnah han-

deln, den Zusammenhang mit dem Kind besprechen) 

  Keiner darf auf die Kinder Druck ausüben. Sollte dies dennoch erfolgen, ist die Leiterin der Ein-

richtung umgehend zu informieren, die dann geeignete Maßnahmen zur Klärung der Situation 

ergreifen wird. 

 

Ausflüge 

  Außerordentliche Planungen von Ausflügen und Übernachtungen werden für die Eltern transpa-

rent und anschaulich kommuniziert. 

  Die Kinder sind immer beaufsichtigt und immer mit einer Kindergruppe/Mitarbeiterin zusammen. 

  Bei einer Übernachtungssituation sind die Kinder nie allein in einer Schlafsituation, andere Kinder 

sind immer dabei. 

 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechts-

kräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden 

ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte 

ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

beauftragt hat, umgehend mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen. 

 

Interventionsschritte: 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 

indem ich: 

  die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

  meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

  um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

  mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 

 

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem 

ich dies wahrgenommen habe: 

  die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen. 

  dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung einfordern. 

  danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen 

und dem verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen. 
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Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, übergriffiges Verhalten 

oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose folgende Schritte 

eingehalten werden: 

  Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner 

Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, 

darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 

verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, denn vielleicht 

kann ich dies nicht halten. 

  Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beo-

bachtete und Besprochene protokollieren. 

  Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a Kinderschutzfach-

kraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe der Ge-

meinde folgende Ansprechpartner: 

 Bastian Lauf - Gemeindereferent im Pastoralverbund: 0231 99960866 

 Annika Clement – Leitung der Kindertageseinrichtung Christus unser Friede: 0231 65356 

  Wenn ich außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweisen wir an die Beratung 

des Jugendamtes Dortmund: 

 anonyme Beratung   0231 50-0 

 akute Gefährdung  0231 50-12345 (24 Stunden erreichbar) 

  Frau Hopff    0231 50-24881 

  Frau Krampe   0231 50-24514 

   Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren. 

  Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte, stehen zwei Optionen zu Verfügung. Wich-

tig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Hand-

lungsschritte abspreche: 

  Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammen-

hänge und unter Beachtung des Opferschutzes ggf. das Jugendamt ein-

schalten (wenn zulässig und sinnvoll). 

  Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen 

Haupt- oder Ehrenamtlichen einen Interventionsbeauftragten des Erzbis-

tums einschalten. 

Wenn das Erzbistum eingeschaltet wird, klärt dieses wer weiter mit dem Opfer und 

Täter spricht, wer die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen An-

walt… informiert. Wir geben von Seiten des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen 

keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. Darüber 

hinaus werden mir externe und interne Beratungsstellen benannt und eingeschaltet. 

 Gabriela Joepen 0160 – 7024165 

Rathausplatz, 33098 Paderborn. 

e-mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 
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 Prof. Dr. Martin Rehborn 0170 – 8445099 

Brüderweg 9, 44135 Dortmund: 

e-mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 Karl-Heinz Stahl 05251 125-1213 

Domplatz 3; 33098 Paderborn 

e-mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

 

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern im Pastoralverbund Dortmunder Westen 

arbeiten. 

 

____________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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Anlage 3: Verhaltenskodex für den Umgang mit Kindern im Grundschulalter 

 

Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Kinderpastoral vorge-

legt. Er soll Orientierung für adäquates Verhalten geben und einen Rahmen bieten, damit Grenzverlet-

zungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 

jedem Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex be-

kundet der (ehrenamtliche/nebenamtliche/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, 

sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass sich 

in den Gemeinden und bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt, die den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Bedürfnisse und Grenzen respektiert. 

Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den verantwortlichen 

Leitern/Hauptamtlichen besprochen werden, um eine für alle Seiten tragfähige Basis zu finden. 

 

Nähe und Distanz 

 Wir pflegen in den Gruppen in der Gemeinde einen respektvollen Umgang miteinander – und 

auch im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 

 Uns ist eine Begegnung auf Augenhöhe wichtig, da LeiterInnen gleichzeitig auch Teil der Gruppe 

sind. Dennoch sollte der Leiter klar als Verantwortungsträger wahrgenommen werden. 

 Wir wünschen einen vertrauensvollen Umgang zwischen LeiterInnen und Teilnehmern, da die 

LeiterInnen auch Ansprechpartner sind. Dabei müssen jedoch individuelle Grenzen aller Beteilig-

ten beachtet werden. Vor besonderen Übungen, Methoden, Aktivitäten oder Spielen, bei denen 

wir den Kindern näher kommen als üblich, wird um Erlaubnis gefragt. Zurückweisungen sind dabei 

zu akzeptieren, zurückhaltender Wille hat Vorrang. 

 Gruppenaktivitäten bzw. Aktivitäten im Rahmen der Ausbildung dürfen nicht in zugeschlossenen 

Räumen stattfinden, sondern müssen jederzeit zugänglich sein. Diese sollen möglichst zu zweit 

geleitet werden. 

  Herausgehobene Freundschaften/Beziehungen zwischen LeiterInnen und Teilnehmern dürfen 

nicht auf einer Fahrt geschlossen werden. 

 Gruppenleiter und Katecheten sollten teamfähig sein, eine realistische Selbst- und Fremdeinschät-

zung mitbringen, zuverlässig, respektvoll und verantwortungsbewusst mit Teilnehmern und Lei-

terInnen umgehen. Außerdem sollte der Gruppenleiter Freude an der Arbeit mit Kindern mitbrin-

gen und keine Angst vor Fehlern haben, denn daraus lernen wir! 

 

Sprache und Wortwahl 

  Die Sprache zwischen LeiterInnen und Teilnehmenden sollte altersgerecht und dem Kontext an-

gemessen sein. Wenn GruppenleiterInnen/Katecheten mit den Kindern sprechen, geschieht dies 

freundlich, aber bestimmt, sowie in einer angemessenen Lautstärke. 
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  Ich Kinder grundsätzlich mit ihrem Vornamen an, es sei denn, sie wünschen sich ausdrücklich 

eine andere Ansprache (z.B. Kathi statt Katharina). Wir verwenden keine übergriffigen und sexu-

alisierten Spitznamen. 

  Es dürfen keine Bloßstellungen oder abfälligen Bemerkungen erfolgen, sexualisierte und Vulgär-

sprache sind zu unterlassen. Ebenso ist bei der Verwendung von Ironie und Sarkasmus darauf zu 

achten, dass dies auch von der betroffenen Altersgruppe verstanden wird. Besser ist, eine klare, 

eindeutige Sprache zur Vermeidung von Missverständnissen zu wählen. 

  Auf eine angemessene Ausdrucksweise wird auch unter den Teilnehmern von Seiten der Grup-

penleitung geachtet. Grenzverstöße werden ggf. thematisiert. Ebenso werden die Teilnehmer von 

der Gruppenleitung auch vor unangemessenen Gesprächen Dritter geschützt. 

  Den Teilnehmern soll immer die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen, ihre Wünsche 

und ihre Sorgen zu äußern und ihre Gedanken zu formulieren. Ihnen werden keine Gedanken „in 

den Mund gelegt“, sondern die Wahrnehmung und die Äußerungen der Kinder sind zu beachten. 

  Die Gruppenleitung offenbart den Teilnehmern keine Geheimnisse und stellt keine besondere 

Vertraulichkeit her. 

 

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

  Die Nutzung von Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten während Gruppenaktivitä-

ten ist nicht gestattet. Die Geräte sollen, wenn sie mitgebracht werden, lautlos oder ausgeschaltet 

bleiben. Der Gruppenleitung ist die Nutzung situationsbedingt zu Zwecken der Gruppenaktivität 

gestattet. 

  Die Nutzung sozialer Netzwerke mit den Teilnehmern sowie privater Kontakt zu Zwecken der 

Absprache ist erlaubt. In Gruppen übernehmen die Leiter die Funktion des Administrators – und 

agieren als „Schiedsrichter“ bei einem nicht angemessenen Austausch, etwa bei Streit…. 

  Fotos von den Teilnehmern dürfen nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten veröffent-

licht werden. Fotos werden nur für die dafür vorgesehenen Zwecke verwendet. Eine anderweitige 

Nutzung sowie Weiterverbreitung oder Veröffentlichung darf nicht erfolgen. 

  Der Umgang mit Medien, z.B. Fotos, wird vorab thematisiert und den Teilnehmern bewusst ge-

macht. 

  Andere Medien, wie beispielsweise Filme, dürfen während der Gruppenaktivitäten eingesetzt wer-

den, wenn sie altersangemessen und pädagogisch vertretbar sind. 

  Mit den Daten der Teilnehmer wird zweckgebunden und nach den Datenschutzregeln umgegan-

gen. 

 

Angemessenheit von Körperkontakt 

  Körperkontakt über den gesellschaftlich üblichen Bereich ist nur zum Zwecke der Versorgung, zur 

ersten Hilfe, zum Trost… erlaubt. Wenn jemand diese Grenzen unangemessen überschreitet, wird 

dies unverzüglich angesprochen. 
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  Bei den Messdienern ist es manchmal notwendig, die Kinder während der Messe anzustupsen 

oder abzubremsen, da es oft notwendig und nicht anders lösbar ist. Dies muss allerdings immer 

in einem vertretbaren Rahmen geschehen. 

  Wenn ein Kind von sich aus Nähe sucht, etwa zu einer kurzen Umarmung beim Wiedersehen, soll 

es nicht abgewiesen werden, wenn es für den Gruppenleiter okay ist. Der Kontakt sollte aber 

alters- und rollenangemessen sein (Küssen oder auf dem Schoß sitzen ist in diesem Alter nicht 

mehr notwendig) und können kulturbedingt unterschiedlich ausfallen. 

  Eine medizinische Betreuung geschieht bei Notwendigkeit geschlechterspezifisch. 

  Wenn spezieller Pflegeaufwand bei einem Kind besteht, ist dies mit den Eltern abzusprechen. 

  Wenn wir Messdienern oder Kommunionkindern beim Ankleiden der liturgischen Kleidung helfen 

wollen, fragen wir vorab um Erlaubnis. 

 

Beachtung der Intimsphäre 

  Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut. Wir ermutigen die Menschen in unserer Gemeinde 

zum Schutz dessen und geben die damit zusammenhängenden Bemühungen nicht der Lächer-

lichkeit preis. 

  Wenn wir auf Freizeiten einzelne Zimmer betreten, klopfen wir an und treten ein, wenn wir her-

eingebeten werden (Ausnahme: wenn eine Gefahrensituation vorliegt). Außerdem ist das Bett 

eines Leiters oder Teilnehmers dessen Privatbereich und wird geachtet. 

  Mit persönlichen Offenbarungen der Kinder ist diskret umzugehen. 

  Die Kinder sollen in ihrer Unterschiedlichkeit respektiert werden (zappeligere Kinder, andere 

Frömmigkeitsformen…), solange andere Kinder/Jugendliche/Erwachsene um sie herum auch gut 

zurechtkommen können und eine inhaltliche Arbeit möglich ist. 

  Bei Freizeiten bringen wir die Kinder geschlechtergetrennt und von den Leitern getrennt unter. 

  Duschen: 

  Sind in den Gruppenhäusern nur Sammelduschen, müssen Teilnehmer und Leiter ge-

schlechtergetrennt und getrennt voneinander duschen. 

  Wenn ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch mit einer Kindergruppe stattfindet, können 

Teilnehmer und Leiter meist nicht getrennt voneinander duschen – aber sie duschen in 

Badebekleidung. 

  Wenn Kindergruppen mit uns im Schwimmbad sind, müssen sich meistens ein paar Grup-

penleiter mit den Kindern in einem Raum umkleiden. Dies geschieht diskret. Wenn einzelne 

Kinder vor den Leitern oder der Gruppe Scham empfinden, wird ihnen die gesonderte Mög-

lichkeit zur Umkleide angeboten. 

  Wenn die Kinder sich auf sensible Themen vorbereiten, wie die Beichte, wird die Privatsphäre des 

Kindes beachtet (getrennt von den anderen Aufzeichnungen anfertigen können; Aufzeichnungen 

bei den einzelnen Kindern persönlich und nicht für andere lesbar belassen; nicht zum Reden 

gedrängt werden…). 
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Zulässigkeit von Geschenken 

  Geschenke sollten generell Gruppengeschenke sein (Plätzchen in der Weihnachtszeit, Geschenke 

zur Erstkommunion von der Gemeinde…); einzelne Kinder dürfen in keiner Weise bevorzugt oder 

benachteiligt werden. Als Geschenke zählen auch besondere Zuwendungen, etwa „im Leiterbe-

reich sitzen zu dürfen“, „die Kerze immer anzünden dürfen“… 

  Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und Geschenke an einzelne Minderjährige, die in keinem 

Zusammenhang mit der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht erlaubt. Dazu 

zählen insbesondere Geschenke, die eine emotionale Abhängigkeit erzeugen. 

  Geschenke sollten transparent und selten vergeben werden, dürfen nicht mit einer Gegenleistung 

verbunden sein, dürfen keinen zu hohen Wert haben und müssen abgelehnt werden können. 

  Wenn Teilnehmende ihre/ihren GruppenleiterIn oder Katecheten beschenken wollen, dürfen diese 

Geschenke nur von geringem finanziellem Wert sein. Größere Geschenke an Einzelpersonen sind 

nicht erlaubt, wohl aber z.B. Dankesgeschenke von einer ganzen Gruppe an das Team der Grup-

penleiter oder der Katecheten. 

 

Disziplinarmaßnahmen 

  Disziplinarmaßnahmen sollten fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen angemessen er-

folgen. Grundsätzlich wird eine Gleichbehandlung bei gleichen Verstößen angezielt. Wenn die 

Kinder/Jugendlichen unterschiedlich behandelt werden, soll dies zumindest im Team transparent 

gemacht werden. 

  Mit den Kindern werden Gruppenregeln abgesprochen, die begründet werden und bei einem Re-

gelverstoß angesprochen und ggf. nochmal erklärt werden. Dabei verwendet die Gruppenleitung 

freundlich aber bestimmt Ich-Botschaften, formuliert Wünsche und nennt die Gründe des z.B. 

störenden Verhaltens. 

  Zu den Konsequenzen für falsches Verhalten gehören: 

  Gespräch/Gespräche mit Ermahnung 

  Nachholen der Arbeit/Wiedergutmachung/Gemeinnützige Tätigkeiten 

  Kurzfristige Trennung von der Gruppe (Aufsichtspflicht beachten) 

  Telefonat mit den Eltern 

  Auf Kosten der Eltern nach Hause schicken (Aufsichtspflicht beachten) 

  Die Kinder untereinander verhängen keine Disziplinarmaßnahmen. 

  Zu unseren Disziplinarmaßnahmen gehört keine körperliche Züchtigung oder verbale Gewalt. 

  Wenn wir einschüchterndes Verhalten, verbale Gewalt… in der Gemeinde oder bei Freizeiten be-

obachten, stoppen wir die Situation, sprechen das Verhalten an und fordern eine Veränderung 

ein. Wenn sich nichts verändert, wenden wir uns an die Hauptamtlichen bzw. den nächsten An-

sprechpartner. 

 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

  Alle GruppenleiterInnen müssen einen Gruppenleiterkurs besucht und alle Katecheten eine Prä-

ventionsschulung besucht haben. Ein erweitertes Führungszeugnis muss vorgelegen haben. 
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  Die Leiteranzahl muss in angemessener Betreuungsrelation sein – sollte dies nicht stimmen, muss 

die Fahrt ggf. abgesagt werden. 

 

Erklärung: Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter 

Gewalt rechtskräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich 

eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet 

wird, verpflichte ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehren-

amtlichen Tätigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen. 

 

Interventionsschritte: 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 

indem ich: 

  die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

  meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

  um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

  mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 

 

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem 

ich dies wahrgenommen habe: 

  die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen. 

  dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung einfordern. 

  danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen 

und dem verantwortlichen Ehren- oder Hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen. 

 

Wenn in unseren Gemeinden ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, übergriffiges Verhalten 

oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose folgende Schritte 

eingehalten werden: 

  Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner 

Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, 

darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 

verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, denn vielleicht 

kann ich dies nicht halten. 

  Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beo-

bachtete und Besprochene protokollieren. 

  Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a Kinderschutzfach-

kraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe der Ge-

meinde folgende Ansprechpartner: 

 Bastian Lauf - Gemeindereferent im Pastoralverbund: 0231 99960866 

 Annika Clement - Leitung der Kindertageseinrichtung Christus unser Friede: 0231 65356 
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  Wenn ich außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweisen wir an die Beratung 

des Jugendamtes Dortmund: 

 anonyme Beratung   0231 50-0 

 akute Gefährdung  0231 50-12345 (24 Stunden erreichbar) 

  Frau Hopff    0231 50-24881 

  Frau Krampe   0231 50-24514 

  Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren. 

  Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte, stehen zwei Optionen zu Verfügung. Wich-

tig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Hand-

lungsschritte abspreche: 

  Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammen-

hänge und unter Beachtung des Opferschutzes ggf. das Jugendamt ein-

schalten (wenn zulässig und sinnvoll). 

  Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen 

Haupt- oder Ehrenamtlichen einen Interventionsbeauftragten des Erzbis-

tums einschalten. 

Wenn das Erzbistum eingeschaltet wird, klärt dieses wer weiter mit dem Opfer und 

Täter spricht, wer die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen An-

walt… informiert. Wir geben von Seiten des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen 

keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. Darüber 

hinaus werden mir externe und interne Beratungsstellen benannt und eingeschaltet. 

 Gabriela Joepen 0160 – 7024165 

Rathausplatz, 33098 Paderborn. 

e-mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

 Prof. Dr. Martin Rehborn 0170 – 8445099 

Brüderweg 9, 44135 Dortmund: 

e-mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 Karl-Heinz Stahl 05251 125-1213 

Domplatz 3; 33098 Paderborn 

e-mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

 

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern und Jugendlichen im Pastoralverbund 

Dortmunder Westen arbeiten. 

 

____________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

  



51 
 

Verhaltenskodex der Jugendpastoral 

 

Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen im Bereich der Jugendpastoral vor-

gelegt. Er soll Orientierung für adäquates Verhalten geben und einen Rahmen bieten, damit Grenzver-

letzungen vermieden werden. 

Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit/Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 

jedem Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen Verhaltenskodex be-

kundet der (ehrenamtliche/nebenamtliche/hauptamtliche) Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, 

sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 

Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, dass sich 

in der Gemeinde und bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt, die den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen zum obersten Ziel hat und deren Bedürfnisse und Grenzen respektiert. 

Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den verantwortlichen 

Leitern/Hauptamtlichen besprochen werden, um eine für alle Seiten tragfähige Basis zu finden. 

 

Nähe und Distanz 

  Wir pflegen in den Gruppen in der Gemeinde einen respektvollen Umgang miteinander. Wir neh-

men individuelle Grenzempfindungen ernst und achten diese. Wir gehen altersangemessen mit 

den Teilnehmern um. 

  Wie viel Distanz die uns anvertrauten Jugendlichen brauchen, bestimmen sie selbst. Der Wunsch 

nach Distanz hat Vorrang. Keiner wird wegen des Wunsches nach Distanz abfällig, sondern res-

pektvoll behandelt. Signale werden ernst genommen und Grenzverletzungen werden thematisiert. 

  In Teamgesprächen wird über Nähe und Distanz in der Gruppe reflektiert. 

  Die Jugendlichen agieren in einem geschützten Rahmen, in dem bei persönlichen Themen Still-

schweigen vereinbart wird (z.B. bei der Beichtvorbereitung). Jeder bestimmt selbst, ob und was 

er/sie preisgibt. Wenn Jugendliche (ggf. unbewusst) peinliche Details von sich oder anderen 

preisgeben, sprechen wir sie darauf an. 

  Herausgehobene Freundschaften, Beziehungen oder intime Kontakte zu Minderjährigen dürfen 

auf der Freizeit nicht entstehen. Rollenschwierigkeiten (auch bei familiären Verbindungen…) wer-

den angesprochen und die Personen verhalten sich im Konfliktfall unparteiisch. Wenn schon vor 

der Maßnahme eine Beziehung zwischen LeiterIn und LeiterIn oder zwischen LeiterIn und Teil-

nehmerIn bestand, sollte diese nicht zur Schau gestellt werden. 

  Spiele und Methoden werden so gestaltet, dass Grenzsetzungen möglich sind. 

 

Sprache und Wortwahl 

  Die Leiter/Katechten verwenden keine sexualisierte Sprache, machen keine sexuellen Anspielun-

gen. 

  Wir achten darauf, wie Teilnehmer untereinander kommunizieren. Je nach Häufigkeit und Inten-

sität der Verwendung von sexualisierter Sprache, von Kraftausdrücken, abwertender Sprache, 
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sexuellen Anspielungen etc. weisen wir sie darauf hin und versuchen, im Rahmen der Möglich-

keiten dieses Verhalten zu unterbinden. Ggf. thematisieren wir dieses Problem auch in der Groß-

gruppe. Wir reflektieren dabei auch, ob die Jugendlichen selbst Opfer von Gewalt wurden und die 

Erfahrungen so kompensieren. Hier ist besondere Aufmerksamkeit geboten. 

  Bei einer Konfliktklärung hören wir beiden Seiten zu, ggf. unter Hinzuziehung einer dritten Person. 

Dabei und auch beim Aussprechen von Ermahnungen reden wir freundlich, sachlich und auf Au-

genhöhe miteinander. 

  Von unserer Seite aus wird das Thema Sexualität nicht angesprochen („keine Aufklärungsarbeit“). 

  Wenn das Thema Sexualität von den Teilnehmern aus angesprochen wird, antworten wir grund-

sätzlich in einer wertschätzenden Weise, verweisen an die Eltern/ Erziehungsberechtigten, die 

hierfür Ansprechpartner sind. Wenn Jugendliche mit ihren Fragen oder Äußerungen die Grenzen 

der Leiter überschreiten, wird dies artikuliert und ggf. mit dem Leiter der Maßnahme besprochen. 

  Wir kommentieren den Körper von Teilnehmern und Leitern nicht. 

 

Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

  Wir richten ggf. „offizielle“ Gruppen (Facebook, WhatsApp) ein bzw. nutzen Telefon- und E-Mail-

kontakte zur Weitergabe von themenspezifischen Informationen an die Teilnehmer. Von die-

sen Gruppen sind wir die Administratoren – und agieren als „Schiedsrichter“ bei einem nicht 

angemessenen Austausch oder einer Kommunikation, die nicht dem ursprünglichen Zweck dient. 

  Jede Art von Cybermobbing ist untersagt und wird nicht geduldet. Wenn uns bekannt wird, dass 

dies vorkommt, intervenieren wir, beziehen wir Stellung und reagieren entsprechend. 

  Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen bei der Herstellung und bei 

der Nutzung von Filmen und Fotos (Recht am Bild, Altersfreigabe). 

  Auf den Anmeldungen bitten wir die Eltern/Teilnehmer um ein schriftliches Einverständnis, dass 

ausgewählte Fotos auf den Seiten der Gemeinde (Website, Facebook) veröffentlich werden dür-

fen. Verweigern diese ihre Zustimmung oder liegt die Zustimmung nicht vor, so ist bei einer 

Veröffentlichung dieses Kind unkenntlich zu machen. 

  Foto/Video-DVDs werden an die Teilnehmer weitergegeben, die ebenfalls auf das „Recht am Bild“ 

hingewiesen werden. Vorher werden die Bilder gelöscht, die für die Teilnehmer unangenehm sein 

könnten. 

  Das Fotografieren von Personen in unbekleidetem Zustand sowie das Erstellen sexualisierter Fo-

tos/Videos/Medien jeder Art sind auf allen Fahrten untersagt. Wenn jemand mit Medien porno-

graphischen Inhalts erwischt wird, verfahren wir entsprechend der Vorgaben der Präventionsord-

nung. 

  Wenn wir Fotos /Filme kommentieren, achten wir auf eine respektvolle Ausdrucksweise. 
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Angemessenheit von Körperkontakten 

  Körperkontakte sind sensibel und nur zur Dauer und zum Zweck von Pflege, erster Hilfe, Trost 

und auch von pädagogisch sinnvollen Spielen/Methoden erlaubt. Wir fragen vorher die Teilneh-

mer, was für sie in Ordnung ist (z.B. beim Durchspielen der Firmsituation…). Bei besonderem 

Pflegeaufwand (kranke Jugendliche oder Jugendliche mit Behinderung) beauftragen uns vorab 

die Eltern. 

  Wenn von Seiten der Jugendlichen Nähe gesucht wird (z.B. eine Umarmung zum Abschied…) 

dann muss die Initiative vom Jugendlichen ausgehen und von Seiten des Leiters/Katecheten re-

flektiert und im vertretbaren Rahmen erfolgen. Übermäßige Nähe wird nicht zugelassen (z.B. auf 

dem Schoß des Leiters/Katecheten sitzen…). 

  Die Intimzonen von teilnehmenden Personen und Leitern werden nicht berührt. 

 

Intimsphäre 

  Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut. Wir ermutigen die Jugendlichen zum Schutz dessen 

und geben die damit zusammenhängenden Bemühungen nicht der Lächerlichkeit preis. 

  Wir bieten Übernachtungen möglichst in geschlechtergetrennten Zimmern an – und separieren 

die Gruppenleitung/Katecheten von den Teilnehmern. 

  Beim Umziehen oder bei Nutzung der Sanitäranlagen ist die Privatsphäre zu beachten. Vor dem 

Eintreten in Zelte oder Zimmer machen wir uns bemerkbar oder klopfen an. Bei Gemeinschafts-

duschen beachten wir ebenfalls eine Trennung von Leiter/Teilnehmer und nach Geschlecht. 

  Vor besonderen Übungen, Methoden, Aktivitäten oder Spielen, bei denen Grenzen der Jugendli-

chen überschritten werden könnten, wird um Erlaubnis gefragt (z.B. aufs Bett setzen). 

 

Zulässigkeit von Geschenken, Belohnungen 

  Geschenke müssen transparent vergeben werden, der finanzielle Rahmen sollte angemessen 

niedrig sein. 

  Geschenke, Belohnungen sollen nicht an private Gegenleistungen verknüpft werden. 

  Wenn wir „kleine“ Belohnungen oder Geschenke an Teilnehmer (z.B. Wassereis) ausgeben, ge-

schieht dies nur als Anerkennung für gemeinnützige Tätigkeiten, nicht für persönliche Gefällig-

keiten. 

  Geschenke / Belohnungen gibt es nicht für „Selbstverständlichkeiten“. Wir pflegen generell einen 

zurückhaltenden Umgang mit Geschenken. 

  Geburtstagsgeschenke an Teilnehmer, die während der Fahrt Geburtstag haben, sind transparent 

und finanziell angemessen. 

  Gruppengeschenke sind im Vorfeld abgestimmt. 

  Geschenke müssen so vergeben werden, dass der Beschenkte sie auch ablehnen kann. 

  Wenn Teilnehmer den Gruppenleitern Kleinigkeiten schenken möchten, ist dies okay. Größere 

Geschenke an Einzelpersonen sind nicht erlaubt, wohl aber z.B. Dankesgeschenke von einer gan-

zen Gruppe an das Team der Gruppenleiter. 
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Disziplinarmaßnahmen 

  Wir fördern in unseren Gemeinden eine fehlerfreundliche Kultur, in der sich Menschen entwickeln 

können, auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen gemäß handeln. Sie müssen aber die 

Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren und zu verändern. Mit Fehlern wird konstruktiv 

umgegangen. 

  Die Regeln bei jeder Maßnahme werden gemeinsam mit den Teilnehmern aufgestellt und trans-

parent gemacht. Somit können alle erkennen, wann Grenzen überschritten und wann Disziplinar-

maßnahmen eingeleitet werden. Die Regeln und Konsequenzen sind nicht willkürlich, sondern 

nachvollziehbar. 

  Wir nutzen keine verbale oder nonverbale Gewalt! 

  Zu den Konsequenzen für falsches Verhalten gehören: 

  Gespräch/Gespräche mit Ermahnung 

  Nachholen der Arbeit/Wiedergutmachung/Gemeinnützige Tätigkeiten 

  Kurzfristige Trennung von der Gruppe (Aufsichtspflicht beachten) 

  Telefonat mit den Eltern 

  Auf Kosten der Eltern nach Hause schicken (Aufsichtspflicht beachten) 

  Grundsätzlich wird eine Gleichbehandlung bei gleichen Verstößen angezielt. Wenn Jugendliche 

unterschiedlich behandelt werden, wird dies im Team besprochen. 

  Wenn wir einschüchterndes und gefährdendes Verhalten, wie z.B. verbale Gewalt, in der Ge-

meinde oder bei Freizeiten beobachten, stoppen wir die Situation, sprechen das Verhalten an und 

fordern eine Veränderung ein. Wenn sich nichts verändert, wenden wir uns an die Hauptamtlichen 

bzw. den nächsten Ansprechpartner. 

 

Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

  Alle Gruppenleiter müssen im Gruppenleiterkurs und alle Katecheten mindestens mit einer Prä-

ventionsschulung ausgebildet sein. Ein erweitertes Führungszeugnis muss vorgelegen haben. 

  Bei einer Ferienfreizeit muss mindestens ein Leiter einen Erste-Hilfe-Schein bzw. Rettungsschwim-

merschein haben. 

  Die Leiteranzahl muss in angemessener Betreuungsrelation stehen – sonst muss die Maßnahme 

abgesagt werden (Richtwert: 1:8 plus Küche). 

  Die Daten der Teilnehmer dürfen nur dem Zweck der Planung gemäß weitergegeben und genutzt 

werden. 

 

Erklärung: 

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechts-

kräftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden 

ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte 

ich mich, dies meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

beauftragt hat, umgehend mitzuteilen und meine Tätigkeit ruhen zu lassen. 
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Interventionsschritte: 

Wenn ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, 

indem ich: 

  die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 

  meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 

  um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 

  mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 

 

Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde ich, nachdem 

ich dies wahrgenommen habe: 

  die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens ansprechen. 

  dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung einfordern. 

  danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit einem Kollegen 

und dem verantwortlichen ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeiter besprechen. 

Wenn in unserer Gemeinde ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, übergriffiges Verhalten 

oder Missbrauch wahrgenommen wird, müssen im Sinne einer Gefährdungsprognose folgende 

Schritte eingehalten werden: 

  Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter nicht mit meiner 

Vermutung! Ich werde das Kind/den Jugendlichen beobachten und ggf. ermutigen und bestärken, 

darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und führe keine Befragungen durch. Ich 

verspreche dem Kind/Jugendlichen nicht, dass ich über alles schweigen werde, denn vielleicht 

kann ich dies nicht halten. 

  Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und das Beo-

bachtete und Besprochene protokollieren. 

  Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a Kinderschutzfach-

kraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich in oder in der Nähe der Ge-

meinde folgende Ansprechpartner: 

 Bastian Lauf - Gemeindereferent im Pastoralverbund: 0231 99960866 

 Annika Clement – Leitung der Kindertageseinrichtung Christus unser Friede: 0231 65356 

  Wenn ich außerhalb der Gemeinde um Rat bitten möchte, verweisen wir an die Beratung 

des Jugendamtes Dortmund: 

 anonyme Beratung   0231 50-0 

 akute Gefährdung  0231 50-12345 (24 Stunden erreichbar) 

  Frau Hopff    0231 50-24881 

  Frau Krampe   0231 50-24514 

  Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren. 

  Wenn ich meinen Verdacht für begründet halte, stehen zwei Optionen zu Verfügung. Wich-

tig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die Hand-

lungsschritte abspreche: 
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  Ich werde bei begründeten Verdachtsfällen außerhalb kirchlicher Zusammen-

hänge und unter Beachtung des Opferschutzes ggf. das Jugendamt ein-

schalten (wenn zulässig und sinnvoll). 

  Ich muss bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen 

Haupt- oder Ehrenamtlichen einen Interventionsbeauftragten des Erzbis-

tums einschalten. 

Wenn das Erzbistum eingeschaltet wird, klärt dieses wer weiter mit dem Opfer und 

Täter spricht, wer die Mitarbeiter, den Pfarrer, die Gremien, die Presse, einen An-

walt… informiert. Wir geben von Seiten des Pastoralen Raumes Dortmunder Westen 

keine Presseerklärungen oder Verlautbarungen an die Öffentlichkeit heraus. Darüber 

hinaus werden mir externe und interne Beratungsstellen benannt und eingeschaltet. 

 Gabriela Joepen 0160 – 7024165 

Rathausplatz, 33098 Paderborn. 

e-mail: missbrauchsbeauftragte@joepenkoeneke.de 

 Prof. Dr. Martin Rehborn 0170 – 8445099 

Brüderweg 9, 44135 Dortmund: 

e-mail: missbrauchsbeauftragter@rehborn.com 

 Dr. Petra Lillmeier 0151 – 52566867, 05251 125 – 1701   

 Domplatz 3, 33098 Paderborn  

 e-mail: petra.lillmeier@erzbistum-paderborn.de 

 Karl-Heinz Stahl 05251 125-1213 

Domplatz 3; 33098 Paderborn 

e-mail: karlheinz.stahl@erzbistum-paderborn.de 

 

Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern und Jugendlichen im Pastoralverbund 

Dortmunder Westen arbeiten. 

 

____________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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Anlage 5a Öffentlichkeitsarbeit: 

 

 

  

Rede mit dem Leiter oder 
der Leiterin Deiner Gruppe 
und sag was Dir nicht ge-
fällt. 

Rede mit Bastian Lauf 0231 
6103746 oder Annika Cle-
ment 0231 65356 

Wende Dich (anonym) an 
eine Beratungsstelle der 
Stadt Dortmund 

Beschwere Dich bei dem An-
sprechpartner Deiner 
Gruppe. 
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Anlage 5b: Faltflyer für Kinder im Grundschulalter 

 

 

 


